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Die Arbeit der Gefangenen *) 

von Kurl Kimpel 

In letzter Zeit ist im Rahmen der Diskussion um die große Strafremtsrefonn 
aum an der Gefangenenarbeit, und! hier ganz besonders an dem derzeitigen 
Arbeitbelohnungssystem Kritik geäußert worden. Dabei nimmt die Forderung, 
die Gefangenen • wie freie Arbeiter zu entlohnen' eine zentrale Stellung ein. 
Um eine Antwort auf diese Pragen zu finden, muß zunädlst die gegenwärtige 
Situation der Gefangenenarbeit auigezeigt und verstanden werden. Allein 
durm Emotionen und ohne hinreichende Kenntnis der tatsächlimen Gege
benheiten im Vollzug werden alle Brörterungen zu diesen Fragen letztlim zu 
Mißverständnissen führen. Im werde daher im ersten Teil meines Vortrages 
den derzeitigen Stand der Gefangenenarbeit aufzuzeigen versuchen. Verständ
nis für die redltlichen und tatsächlichen Verhältnisse der Gegenwart setzen 
Kenntnis der gesmimtlimen Entwicklung voraus. So reizvoll es aum wäre, 
eine umfassende Darstellung der ges:mimtlimen Entwicklung der Gefangenen
arbeit zu geben. so können im Rahmen dieses Beitrags nur sdllagwortartig 
die wesentlidlen, gesmichtlidlen Sitationen aufgezeigt und die Beweggründe 
der Entwiddung angedeutet werden. 

Die Geschidlte der Arbeit in den Strafanstalten ist verhältnismäßig jung. Im 
Altertum dienten die Gefängnisse nam einem bekannten Wort Ulpians nicht 
zur Bestrafung. sondern nur zur Bewamung von Mensdlen. 

So war denn auch die Arbeit in den Gefängnissen bis Ende des adltzehnten 
Jahrhunderts weitgehend unbekannt. Die Arbeit war eine selbständige Strafe 
neben den übrigen harten Strafen 61ll Leib. Leben und Vermögen. Strafarbei
ten im Bergwerk, auf den Galeeren. oder die Deportation sind als Beispiele zu 
nennen. 

Eine Anderung tritt mit der Erridttulllg der ersten Zumtl1äuser. im Jahre 1552 
im Schloß Bridewell bei London UJnd gegen Ende des gleichen Jahrhunderts 
in Amsterdam. ein. Unter der EinwiJ~kung kalvinistisdler Ideen wurden arbeits
scheue. liederliche Personen. Dirnen. aber audl kleine Rechtsbrecher inhaf
tiert, um durch die Arbeit an ein g,eordnetes Leben gewöhnt zu werden. Mit 
dem Vordringen der Freiheitsstrafen gegenüber den alten Leibesstrafen traten 
die Zuchtl1äuser neben den Gefängnissen als Strafanstalten auf. Aber der 
Arbeitsgedanke drang in diesen Ar1stalten nur sehr langsam durch. so daß nom 
1776 John Howard bei seinem eiDlgehenden Studium des Gefängniswesens 
fand . daß viel zu viel Gefangene ohne Arbeit seien· . Mit der von ihm aus
gehenden Reform gilt seit dem Bnd,e des achtzehnten Jahrhunderts die Arbeit 
als Besserungsmittel und nidlt melu ausschließlich als Strafübel. 

"l Dieser Vonrag wurde auf der Mitgllederv •• n ommlung dei land""zul8mmenschJulSet (ür Stre!· 
flilllgenhilfe In He.sen am 2. 12. 1965. In Prankfurt Dm Moln. 01. Beitrag zur gegenwärtigen 
DI. ku .. lon über dJ e Cefangenenorbeil seb,olu!D. 
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Das beginnende neunzehnte Jahrhundert ist erfüllt vom Streben nach der 
Errichtung einer mögUchst sinnvollen Gefängnisarbeit. Mit der Aufklärung ist 
in weiten Kreisen das Interesse der Bürger am Strafenwesen geweCkt und löst 
mannigfaltige Reformen aus. Geiiingnissysteme werden entwickelt. So ent
steht unter dem Einfluß der Quäker das pennsylvallisme System. au gerich
tet auf Selbstbesinnung mit strenger Einzelhaft und ohne Arbeit. Ferner das 
Aubumsche System. benannt nach einer Strafanstalt in New York (823). mit 
strenger Einzelhaft bei Nadlt und Arbeit am Tagein der Gemeinschaft; zu
nächst allerdings mit strengem Schweigegebot. das dann nadl und nach ge
mildert wurde. bis es schließUd, fortfiel. Der Freiheitsentzug in unseren heuti
gen Strafanstalten entspricht weitgehend diesem System. allerdings unter Ein
heziellung des Progressivgedankens. wie er aus dem irischen Strafvollzug auf 
uns gekommen ist. 

Vor diesem kurz. skizzierten historischen Hintergrund ist heute die Gefan
genena[beit zu verstehen. Um ein mögUchst wnfangreimes und genaues BUd 
der Arbeit in den StrafanstaJien zu 'Zeichnen. will ich. einer Systematik Mitter
maiers folgeLld . meine Betrachtungen unter drei ver d,iedene Gesichtspunkte 
stellen. Zunächst werde im das Volliugsrechtsverhältnis. also die Rechtsnor
men. die die Gefangenenarbeit betreffen. aufzeigen. dann folgt eine Darstel
lung der verwallungsmäßigen Seite. also die praktische Durchführung der 
Gefangenenarbeit, um sdUießlich im dritten Teil die Bedeutung der Arbeit 
für den Gefangenen oder umgekehrt formuliert die Aufgabe und Wirkung 
der Gefangenenarbeit zu behandeln. 

Den Strafvolliug behandeln nur wenige gesetzliche Bestimmungen. weU ein 
Strafvollzugsgesetz bisher fei1lt. So finden sich heute. in einer Zeit, in der doch 
alle Lebensbereiche durm Geselze normiert werden. auf dem Gebiet mit den 
einschneidensten Maßnahmen gegen die persönlime Freihelt des Einzelnen 
nur seilT wenige und verhältnismäßig unbedeutende gesetzlidle Bestimmun· 
gen. Im Strafgesetzbuch sind die Freiheitsstrafen weitgehend mit Arbeitszwang 
verbunden worden. Die zu Zuchthaus. Gefängnis, Strafarresi und verschärfter 
Haft Verurteilten, ferner die im Arbeitshaus oder der Sidlerungsverwahrung 
Untergebrachten sind zur Arbeit verpflichtet. Die Arbeitspflicht ist jedoch un
terschiedlich festgelegt Die zu Zuchthausstrafen Verurteilten sind in den Straf
anstalten zu den eingeführten Arbeiten anzuhalten (§ 15 Abs. 1 StGB), sie 
können auCh zu Arbeiten außerhalb der Anstalt. insbesondere zu öffent
lichen oder von einer Staatsbehörde beaufsichtigten Arbeiten verwendet 
werden (§ 15 Abs. 2 StGB). Das gilt entspremend für die Sicherung verwah
rung und die im Arbeitshaus Untergebrachten. 

Damit eine Abgren'Zung gegen die sdnwere Zuchthausstrafe erreicht wird. 
bestimmt § 16 Abs. 2 StGB. daß der Gefängnisgefangene und in entsprechen
der Weise, der zu verschärfter Haft oder Strafarrest Verurteilte. in einer 
Gefangenenanstalt auf eine seinen Fähigkeiten und Verhältnissen ange
messene Weise beschäftigt werden kann. Eine Beschäftigung außerhalb der 
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Anstalt ist nur mit seiner Zustimmung zulässig (§ 16 Abs. 3 StGB). Bei den 
bisher genannten Strafarten ist nach dem Gesetz die Zwangsarbeit mithin 
wesentlicher Bestandteil der Strafe. die auch ganz oder teilweise gegen den 
Willen des Gefangenen mit Zwangsmitteln durdlgesetzt werden kann. 

Für die einfache Hah, die Einschließung und die Untersudlungshaft. besteht 
keine gesetzlIche Arbeitspilicht. Die:se Gefangenen können sich freiwillig an 
den in den Anstalten eingeführtem Arbeiten beteiligen; bei den Untersu
chungsgefangenen allerdings erst nadl vorheriger Zustimmung durdl den 
Richter. Nehmen sie teil, so unterlilegen sie den in der Anstalt festgesetzten 
Bedingungen. 

Rechtlich besonders ausgestattet ist dler Vollzug der Jugendstrafe im § 91 JGG. 
Danach ist die Arbeit wesentlidle Grundlage der Erziehung des jugendlichen 
Gefangenen zu rechtschaffenem und verantwortungsbewußtem lebenswan
del; dabei ist die berullidle Ausbildung und Leistung zu fördern. 

Um das angestrebte Erziehungsziel zu erreichen. kann die Arbeit in geeigneten 
Fällen weitgehend in freien Formen durchgeführt werden. Diese bedeutsame 
Regelung findet sich in § 91 Abs. 3 JGG. In allen genannten Fällen wird das 
Grundred\t der freien Berufswahl ganz oder doch teilweise ausgesdllossen. 
aus diesem Grund ist in Artikel ) 2 Abs. 3 GG Zwangsarbeit. bei einer ge
richtlich angeordneten Freiheitsentziehung, ausdrücklich für zulässig erklärt 
worden. Daneben finden sich in anderen Gesetzen noch vereinzelt Bestim
mungen. die die Gefangenenarbeit j:edOdl nur mittelbar berühren, so daß sie 
in anderem Zusammenhang aufgezeigt werden können. 

Die Arbeitsbeschaffung ist grundsätzlich Aufgabe des Staates, er sorgt dafür, 
daß jeder Gefangene sinnvolle und nützliche Arbeit verrichten kann. Die 
praktisroen Sdlwierigkeiten, die hierbei auftreten, sind durchweg schwer
wiegend und werden von voUzugsunkundigen Personen in wem vollen 
Umfang verkannt. 

Bei der Arbeitsbeschaffung ist von vornherein auf die zaJllreichen Haftformen 
mit wen unterschiedlichen Sidlerheitsvorkehrungen Rücksicht zu nehmen. 
die vom Vollzug strenger Einzelhah, über die Arbeit in der Gemeinschah, bis 
hin zu den Formen des offenen Volli:ugs reichen. 

Die Voraussetzungen für die BeschäJftigung der Gefangenen sind daher in den 
einzelnen Vollzugsanstalten sehr untersdliedlich. weil für jede Anstalt durch 
die Punktion nach dem Vollstredmngsplan. weiterhin aber auch durch ihre 
Größe und örtliche Lage besondere Voraussetzungen bestehen. So ergeben 
sich selbst für Anstalten mit gleicher Bezeichnung oftmals recht unterschied
liche äußere Arbeitsbedingungen. Als Beispiel für viele soll hier der Vergleich 
zweier offener Anstalten gelten. Die von mir längere Zeit geleitete Strafanstalt 
für Männer, Gustav-Radbruch-Haus in Frankfurt am Main. und die neue 
Anstalt in Lingen-Ost sind auf den ersten Bli<i: offene Vollzugsanstalten für 
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erwachsene Männer mit einer Belegung von jeweils ca. 350 Gefangenen. 
Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen aus mehrfachen Grunden verschieden. 
Das Gustav-Radbruch-Haus nimmt Gefängnisgefangene ohne Rücksicht auf 
die Straftat nach Verbüßung von einem Drittel ihrer Strafe in einer geschlos
senen Anstalt auf und setzt alle Gefangenen. begünstigt durdl die Lage in der 
Großstadt. auf AußenarbeitssteHen in der Industrie ein. Nur die aus der Land
wirtschaft stammenden Gefangenen werden in sehr geringem Umfang bei 
Bauern zur Landarbeit gegeben. 

In Lingen werden ausschJjeßlich Strllfen gegen Puhdässigkeitstäter vollstreckt 
Der Arbeitseinsatz erfolgt für ca. 200 Gefangene außerh8lb der Anstalt. die 
andere HäUte der Gefangenen wird in Betrieben innerhalb der Anstalt be
schäftigt 

Ganz erhebliche praktische Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Arbeit 
bereitet der Vollzug der kurzen Freiheitsstrafen. Ich will in diesem Zusam
menhang nidlt über den Wert. besser gesagt über den Unwert der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe sprechen. sondern hier nur darauf hinweisen. daß Gefangenen 
mit kurzen Strafen keine Arbeiten mit langen Einarbeitungszeiten zugewiesen 
werden können. so daß in den Anstalten ein Teil relativ anspruchsloser Tätig
keiten vorhanden sein muß. um diese Menschen überhaupt zu beschäftigen. 

Das gilt in hohem Maße für die Untersuchungshaftanstalten und Gericbtsge
fängnisse. in denen der Aufenthalt der Gefangenen vielfach nur relativ kurze 
Zeit bemißt. Aber auch für den gesamten Vollzug betrachtet ergeben sich 
hieraus erhebliche Schwierigkeiten. denn über 25 % aller in der Bundesrepu
blik zu Freiheitsstrafen Verurteilten verbüßen Strafen bis zu drei Monaten. 

Eine weitere Belastung bedeutet audl teilweise die schlechte Arbeitsmoral der 
Gefangenen. Es handelt sich hierbei durchaus um ein irrationales Moment. 
das aber in den Strafanstalten ungleich potenzierter auftritt als im freien 
Leben. 

Die Tatsache. daß nicht gearbeitet oder schlecht gearbeitet wird. ist häufig 
selbst die Ursache der Kriminalität. Bestimmten Tätergruppen haftet sie von 
der Tat her an. Die schlechte Arbeitsmoral spielt ganz besonders in den 
Frauenstrafanstalten eine bedeutende Rolle. weil nach den praktischeu Er
fuhrungen die straffälligen Frauen ein sehr viel schlechteres Verhältnis zu 
geregelter und qualifizierter Arbeit finden als Männer. Eine teUweise Erklä
rung hierfür liegt in der häufigen Koppelung von Verwahrlosung und Krimi
nalität. 

Aber auch auf die Fähigkeiten der vorhandenen Arbeitskräfte ist bei der 
Arbeitsbesdlaffung Rücksicht zu nehmen. Abgesehen von der Vielzahl der 
ungelernten Arbeiter unter den Gefangenen. bereiten alle diejenigen Berufs
gruppen besondere Sorge. die nicht manuelle Tätigkeiten ausüben. weU für 
sie geeignete Arbeit nur schwer und in sehr begrenztem Umfang in den An-
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stalten eingeführt werden kann. Für alle akademischen Berufe. die große Zahl 
der kaufmiinnischen Berufe und in zunehmendem Maße auch für die Ange
hörigen von Spezialberufen kann lin der Mehrzahl. der Fiille nur eine ange
messene andere Besdläftigung angeboten werden. 

Schließlich ist bei der .Beschaffung der Arbeit darauf zu achten. daß zunächst 
der Bedarf der Vollzugsanstalten mögliChst durch Gefangenenarbeit gedeckt 
wird. 

Daneben sollen die Gefangenen lfür andere Behörden und gemeinnützige 
Zwecke eingesetzt werden und erst, soweit solche Arbeiten nicht ausreichend 
beschafft werden können. dürfen Gefangene mit der Erzeugung von Gegen
ständen. die im freien Handel abzusetzen sind. sowie für freie Unternehmer 
eingesetzt werden. Dabei so)) auf die freie Wirtschaft angemessen Rüdcsimt 
genommen werden. so daß bis heute auf öffentliche Aussdueibungen kein 
Angebot abgegeben werden darf ulld die Preisgestaltung sich nach der freien 
Wirtschaft zu orientieren hat. um Illnlautere Konkurrenz zu vermeiden. Alle 
aufgezeigten Besonderheiten im Vollzug engen daher die Beschäftigungsmög
lichkeiten praktisch sehr ein. so d,aß die persönlichen Verhältnisse der Ge
fangenen nur in sehr begrenztem Umfang Berücksichtigung nnden und selbst 
berechtigte Wünsche der Gefangenen oft unerfüllt bleiben müssen. 

Die Organisation der Arbeit. insbesondere die Betriebsform, ist weitgehend 
von den Sicherheitsbedürfnissen im Einzelfall abhängig. Aus besonderen 
Sicherheitsgrunden kann daher in der Strafhaft auf die Zellenarbeit nimt ver
zichtet werden~ sie gUt auch als diE! einzige Möglichkeit zur Beschäftigung in 
der Untersudlllngshaft. soweit der IRidlter nlcht ausnahmsweise die Arbeit in 
der Gemeinsdlaft zugelassen hat. Meist wird in die Zellen Heimarbeit ge
gehen. diese ist aber heute im Zeitsilter der Automation immer schwieriger zu 
finden. so daß die Anstalten zufrieden sein müssen, einfachste TeUmontagen. 
Papier- oder Netzearbeiten zu beklOmmen. Der Wert solcher Arbeiten ist in 
jeder Beziehung denkbar gering. Sie verschalfen dem Gefangenen kaum 
Abwedlslung in der Eintönigkeit der Einze))laft und sind zudem für die 
meisten Gefangenen vollkommen Illngewohnt, so daß die Tagessätze schwer 
zu erreichen sind. 

Eine gelockerte Form ist die Arbeit innerhalb der Ar1stalt in Gemeinschaft; 
hierher gehören alle für die Anstal1t tätigen Gefangenen. die Hausarbeiter im 
weitesten Sinne. die HUf kräfte in Küdle,.md Kammer und die in den Hand
werksbetrieben der Hauswirtschaft Beschäftigten. Produzieren Betriebe über 
den Eigenbedarf hinaus auch für Dritte, sprechen wir von Regiebetrieben. 
Diese von der Vollzugsverwaltung eingerimteten und geführten Betriebe. 
reidlen von reinen Handwerksbetrieben bis zu modemen Industriebetrieben 
in den Werkhöfen der großen Anstalten. Der Regiebetrieb gilt aus der Sicht 
des Vollzugs als die beste Betriebsform. weU die Arbeit als Erziehungsmittel in 
der Hand der Vollzugsanstalt bleibt. 
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Die Schwierigkeiten für die Verwaltung sind jedoch nicht zu übersehen. denn 
diese Betriebe müssen durch geeignete Padlkräfte geleitet und nach wirtschaft
lichen Gesidltspunkten v.erwaltet werden. Eine Aufgabe. die einer bürokra
tisch orientierten Verwaltung grundsätzlich schwerfällt In Thüringen wurde 
zu diesem Zweck bereits im Jahre 1923 in der Strafanstalt Untermassfeld die 
Gefangenenarbeit von der Thüringischen Gesellsdlaft für Werkarbeit mbH. 
durchgeführt. Es war dies eine Kapitalgesellsdlaft. deren alleiniger Gesell
schafter das Land war. Auf diese Weise wurde die Möglichkeit geschaffen. die 
Eigenbetriebe nach tedmischen und wirtschaftlidlen Gesichtspunkten einzu
richten und zu betreiben. 

Von Unternehmerbetriehen sprechen wir. wenn innerhalb der Anstalt von 
freien Unternehmern Produktionsstätten eingerichtet und mit Gefangenen 
betrieben werden. Sie werden meist nUI von einer bestimmten Größe an ein
gerichtet. wenn die Investitionen und die Gestellung der Fachaufsidlt rur den 
Unternehmer lohnenswert erscheint. 

Das in früherer Zeit zum Teil sehr berüchtigte Uberlassen von Gefangenen
arbeitskräften an freie Betriebe außerhalb der Anstalt steht heute im gelocker
ten Vollzug inhohern Ansehen lind ist in den selbständigen. offenen An
stalten zur typischen Art der Beschäftigung geworden. Die Gefangenen gehen 
in Gruppen unter Aufsicht eines Beamten in die freien Betriebe und stehen 
dort, auf ihre Arbeitsplätze verteilt. unter der Aufsicht eines verptlimteten. 
freien Arbeiters. Hier zeigt sich bereits eine weitgehende Angleimung der 
Arbeitsbedingungen an die der freien Arbeiter. Im lugendstrafvollzug besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit. geeignete Gefangene in freie Arbeitsstellen zu 
vermitteln, die sie allein aufsuchen und von denen sie abends wieder in die 
Anstalt zurückkommen. 

Die Arbeitszeit beträgt neun Stunden pro Tag. Sonnabend und Sonntag sind 
arbeitsfrei. In dringenden Fällen kann die regelmäßige Arbeitszeit überschrit
ten werden. in unaufschiebbaren FEilIen sogar sm Wochenende. Für den 
Gefangenen besteht die Pflicht zu.r Arbeit bis zwn Schluß der Arbeitszeit. 
selbst wenn er sein Tagewerk bereits erreidlt hat. 

In Bezug auf Arbeitshygiene werden die gleimen Anforderungen wie in der 
freien Wirtschaft gestellt. Die Betriebe haben die Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten und unterliegen der Aufsicht der Gewerbeaufsimtsämter. Die 
Gefangenen sind durch das Unfallversimerungsneuregelungsgesetz vom 
30. 4. 1963. bei Arbeitsunfällen versichert wie freie Arbeiter (§ 540 RVO>. 

Der Ertrag der Gefangenenarbeit tließt in die Staatskasse. nur bei jugend
Uchen Gefangenen. die itn gelockerten Vollzug nam § 91 Abs. 3 lGG in freie 
Arbeitsstellen vermittelt werden. kann der Ertrag der Arbeit den Gefangenen 
als Eigengeld verbleiben. 

Sonst erhält der Gefangene. auch derjerlige. der sim als Untersuchungsge
fangener oder Haftgefangener freiwillig an den eingeführten Arbeiten betei-
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ligt. eine Arbeitsbelohnung. wenn er leistet. was von ihm gefordert wird. Sie 
beträgt beispielsweise in den hessi.schen Vollzugsanstalten, gestaffelt nad, vier 
Belohnungsklassen, je nad, Schwierigkeit der Arbeit und dem gebotenen 
Fleiß. vierzig Pfennig bis eine Mark pro Tag und wird je zur Hälfte Hausgeld 
und Rücklage. Dazu kann bei besonderen Leistungen eine Leistungsbeloh
nung treten, die in den ersten dre'i Belohnungsklassen. monatlich 15, - DM 
und in der hödlsten Belohnwlgskl.asse 20. - DM, nidlt übersteigen darf. Die 
Leistungsbelohnung wird ausschließlich dem Hausgeld gutgebracht Auf die 
Arbeits- und Leistungsbelohnung hat der Gefangene nach einhelliger Mei
nung in der Rechlssprechung keil1E!n klagbaren Anspruch: sie wird al.s Anreiz 
zwn arbeiten und als Anerkennung für geleistete Arbeit aus erzieherischen 
Gründen gewährt. Sie ist so bemessen. daß der Gefangene damit in beschei
denem Umfang persönliche Bedürfnisse befriedigen kann. und sie dient ferner 
al.s Rücklage für die erste Zeit nach der Entlassung. 

In diesem Zusammenhang ist die 'Zahlung der Haftkosten zu erwähnen. Nach 
§ 10 der Justizverwaltungskosteneordnung in Verbindung mit Artikel 4 des 
Ergänzungsgesetzes vom 26. 7. 19157 werden Kosten der Vollstreckung von 
Freiheitsstrafen oder mit Freiheitsentziehung verbundene Maßregeln der Siche
rung und Besserung nicht erhoben, wenn der Gefangene oder Verwahrte die 
ihm zugewiesene Arbeit verrichtet. oder wenn er ohne sein Versdmlden nicht 
arbeiten kann. Die Landesregierungen sind emlädltigt, die Höhe der Haft
kosten pauschale festzusetzen. 

Die vorangegangenen Ausführungen über die rechtliche und tatsächliche 
Seite der Gefangenenarbeit sind für jeden VolJzugsfachmann das kleine ABC 
seiner täglirnen Arbeit. Gleid1\vohl sind diese Tatsad,en von mir im Zu
sammenhang dargestellt worden. 'Weil sie als Grundlage für die allgemeine 
Diskussion über die Arbeit der Gefangenen von entsrneidender Bedeutung 
sind, denn sie zeigen einerseits <üe Möglidtkeiten für eine Änderung der 
bestehenden Verhältnisse auf, zum anderen lassen sie aber audl deren Gren
zen deutlich werden. 

Bevor ich dazu komme. Verbessenmgsvorschliige zu machen, noch einige Be
merkungen über die Bedeutung der Arbeit für den Gefangenen selbst. Nadl 
der Dienst- und Vollzugsordnung i.st die Arbeit die Grundlage eines geord
neten und wirksamen Strafvollzugs und stellt im Mittelpunkt des täglichen 
Lebens der Arlstalt. Die Arbeit die~nt tatsächlich in erster Linie der Aufrecht
erhaltung der Ordnung. wo nicht gearbeitet wird, entsteht Unordnung; unzu
reidlende Arbeitsmögüdlkeiten oder Störungen der Organisation führen zu 
Unruhen. So betrachtet. dient die Arbeit dem Gefangenen. ganz besonders 
in. der Untersuchungshaft und bei kurzen Freiheitsstrafen als Ablenkung und 
Oberbrückung der Haftzeit, die alls Episode betrachtet. auf möglichst ange
nehme Weise hinter sidl gebracht werden muß. Dariiberhinaus gibt ihm die 
Arbeitsbelohnung, wenn auch in recht hesdleidenem Umfang, die Möglich
keit. durch Einkauf von Zusatznaluwlgs- und Genußmitteln die Haftsituation 
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genes Unrecht Freiheitsstrafen velrhängen und diese in Strafanstalten voll
ziehen, muß die Arbeit der Gefangenen stets im Rahmen der Gesamtaufgahe 
des Vollzugs gesehen werden. Die' Grundvoraussetzung für eine völlige An
gleichung der Arbeitsbedingungein an das freie Berufsleben. nämlich die 
freie Wahl des Arbeitsplatzes. wird unter diesen 'Umständen in vielen Fällen 
unerreichbar bleiben. 

Hieran anknüpfend darf ich einigle Möglichkeiten zur Verbesserung der Ge
fangenenarbeit aufzeigen. die unter den gegebenen Verhältnissen schrittweise 
durc:hgeführt werden können. Ich will hierbei nidlt auf die notwendige Ver
bessemng der Arbeitsmethoden innerhalb der Anstalten und in den einzelnen 
Betrieben eingehen. Das ist eine Selbstverständlic:hkeit. mit der sich jede An
stalt täglich auseinanderzusetzen hut. Wichtiger scheint der Hinweis. durch die 
Errichtung weiterer. selbständiger Vollzugsanstalten teilweise die Vorausset
zungen für optimale Arbeits- und damit auch VollzugsbedingungeIl zu schaf
fen. Selbstverständlidl nur unter voller Beadltung der BelaJlge der allgemeinen 
öffentlidlen Simerheit und Ordnung. 

Meine Erfahrungen als Leiter einer offenen Vollzugsanstalt in Frankfurt 11m 
Main zeigen. daß unbedenklim ca. 20 - 30 % aller Strafgefangenen in den 
offenen oder halboffenen Vollzug gebracht werden können, ohne damit eine 
Gefährdung der öffentlidlen Sime,rheit und Ordnung befürchten zu müssen. 
Es erscheint aber aus rechtlichen Gründen geboten. auch für die Envachsenen 
den gelockerten Vollzug entspredlend dem § 9] Ahs. 3 JGG gesetzlich zu 
umreißen. lm Augenblick vollzieht sich dieser Teil des Erwachsenenvollzugs 
jedenfalls nur in dem engen Beurteilungs- und Handlungsspielraulll. der sim 
aus dem Gedanken des ErziehungsstrafvoUzug für die Justizverwaltung ergibt. 
Ein weiterer Verbesserungsvorsduag führt in das Gebiet der Sozialversiche
rung. Die Gefangenen unterliegen oimt dem Versirnerungssd1Utz der Allge
meinen Kranken-. Arbeiterrenten-, und Angestelltemersichenmgen. weil sie 
während der Haft nidlt in einem .. versimerungspflichtigen Arbeitsverhältnis' 
stellen. Sie werden zwar bei Strafantritt auf die Möglimkeit der freiwilligen 
Weiterversimerung hingewiesen und können in soweit ihre Beiträge auch aus 
der Arbeitsbelohnung zahlen. Tatsächlich wird aber nur in Ausnalunefällen 
davon Gebraum gemacht Die Na,dlteile. die sich für den Gefangenen. ganz 
besonders aber für seine Angehöriigen. daraus ergeben. liegen auf der Hand. 
Ebenso unglücklidt ist die Rechtslage bei der Arbeitslosenversicherung. Hier 
bleibt dem Gefangenen niebt einmal die Möglirnkeit der freiwilligen Weiter
versidlerung. so daß er bei einer lPreiheitsentziehung über sems Monate. die 
Anwartsmaft auf eine Versimemng im Palle der Arbeitslosigkeit nam der 
Entlassung. verliert. Hier sollte die sozialremtlirne Sichemng des Cefangenen 
und seiner Angehörigen erreidlt werden. Daß das möglim ist. zeigt die Ein
bezielmng der Gefangenen in dlls allgemeine UnfaUversidlerungsremt der 
§§ 540. RVO. Mit der Abführung des Arbeitgeberanteils durrn den Staat oder 
den Unternehmer. der den Gefanglenen besdläftigt. würde damit zugleim eine 
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mittelbare Verbesserung der Arbeitsbelohnung erreicht. Der Gefangene seiner
seits könnte seine Sozialversicherungsbeiträge aus der Arbeitsbelohnung 
leisten. 

Schließlich soUte auf arbeitsorganisatorischem Gebiet eine bessere Eingliede
rung der Gefangenenarbeit in die allgemeine Volkswirtschaft angestrebt wer
den. Durch Zusammenarbeit mit überregionalen Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbänden. sowie den Standesorganisationen. muß eine kooperative 
Leitung der Gefangenenarbeit erreicht werden. 

Dadurch kann. je nach der allgemeinen Wirtschaftsjage. in Zeiten der Pro
sperität der Gefangeneneinsatz gelenkt und in Zeiten der Depression unter 
Rücksichtnahme auf die freie Wirtsdtaft, der Arbeitseinsatz der Gefangenen 
gesidtert werden. Im Augenbli& hat es jedenfalls den Ansd1ein. daß der 
Arbeitseinsatz von über dreißigtausend arbeitsfähiger Menschen im Vollzug 
weitgehend als urlinteressant gill 

Die GmbH. als Betriebsform der Arbeit 
in der Strafanstalt 

Dargestellt an dem Beispiel der Thüringischen Gesellschafi für Werkarbeit 
in den Jahren 1923 - 1933 

von Albert K r e b s 

J 

Die bundeseinheitliche DVollzO. vom 1. 12. 1961 bestimmt im vierten Titel , 
• Arbeit. Arbeits- und Leistungsbelohnung' . in Ziffer 81 ,Arbeitsbeschaffung'. 
die im vorliegenden Zusammenhang besondere Bedeutung besitzt. folgendes : 
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1. Die Arbeitsbeschaffung ist Aufgabe des Staates. er sorgt dafür. daß 
jeder Gefangene sinnvolle und nützliche Arheit verrichten kann. 

2. Der Bedarf der Vollzugsanstalten ist möglichst durdt Gefangenenarbeit 
zu decken. Die Arbeiten in der Hauswirtschaft. Gartenwirtschaft und 
Landwirtschaft werden durch Gefangene verrichtet. auch Bauarbeiten 
werden. soweit möglich. durch Gefangene ausgeführt. 

3. Daneben werden die Gefangenen für den Bedarf anderer Behörden. 
für Wohlfahrtseinrichtungen und andere gemeinnützige Zwecke ein
gesetzt. vor allem dann. wenn es sich um dringende Arbeiten im 
öffentlichen Interesse handelt': wie Einsatz bei Katastrophen. land-. 



forst- und wasserwirtschaf(üchen Arbeiten. Straßenbau und Erschlie
ßung von Odland. 

4. Soweit solche Arbeiten nicht in ausreichendem Maße beschafft werden 
können. dürfen die Gefang,enen mit der Erzeugung von Gegenständen, 
die für Redmung der VoUlzugsverwaltung in den freien Handel ge
bracht werden sollen. sowi(! unter Aufsidlt für Privatuntemehmer und 
andere private Auftraggeber beschäfti!,>t werden. 

Diese Bestimmungen sind das Er~:ebnis einer langen Entwicklung der .Ge
fangenenarbeit • die heute geeignet'er. da wertfrei. als • Arbeit der Gefangenen " 
bezeidmet werden soUte. 

Mit der Einrichtung der ersten Zuchthäuser (Amsterdam 1595 und Bremen 
.bald nach 1600") beschäftigte dieses Problem die Vollzugsvenvaltungen und 
die Offentlichkeit. Die Praxis blieb dabei stets abhängig von den gesamten 
gesellsdlaft:lichen, insbesondere den wirtsdulftlichen Anschauungen und Ge
gebenhei ten der Zei t. 1 ) 

Zum vollen Verständnis der gegenwärtigeIl Lage wäre nötig. die Bestrebungen 
zur Lösung des Problems der Arbeit der Gefangenen durch die verschiedenen. 
gesdlidlilidlen Perioden hindurch zu verfolgen: d. h. eine Geschidlte der 
Arbeit in den Vollzugsanstalten lin ihrer Abhängigkeit von der jeweiligen 
Volkswirtsdlaft zu verfassen. Dies kann nidlt Absicht der vorliegenden Ab
handlung sein, vielmehr soll an einem Beispiel. dem der Thüringischen Ge
sellschaft für Werkarbeit (GmbH.>. begrenzt auf die Jahre 1923 - 1933. ver
sucht werden. in großen Zügen die, Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung und 
die Grenzen der Arbeit in der Vollzugsanstalt darzustellen. Fesl2uhalten ist 
schon hier. daß Ziffer 81 der DVollzO. verschiedene Betriebsformen der 
Arbeit in den Vollzug anstalten zuläßt. Immerhin schließt m. E. die Forderung 
. er (d. h. der Staat) sorgt dafür. da,ß jeder Gefangene sinnvolle und nützliche 
Arbeit verrichten krum·. audl die, Verpflichtung nach zeitgemäßen Betriebs
formen ein. 

Wie können am besten die Aufg,aben gegenüber den Gefangenen und der 
Gesamtheit erfüllt werden? Bevor über eine Verteüung des Ertrages aus der 
Arbeit der Gefangenen entschieden werden kann. ist alles zu tun. um die 
Grundfragen der bestgeeigneten Form der Produktion zu klären. 

Weiter sei festgehalten: Bei aller Bedeutung der Arbeit der Gefangenen sdleint 
heute die Formulierung: das Problem des Strafvollzugs ist das Problem der 
Gefängnisarbeit 2) in dieser Einseitigkeit nidlt mehr berechtigt. In der Gegen
wart hat sich das Problem etwas vl~rlagert - und zwar sowohl für den Freien 
als auch für den Gefangenen - ~lUf die Freizeit und ihre Bewältigung. Hier 
soll kein Gegensatz konstruiert werden. aber die These .der demokratische 
Staat und die Erwachsenenbüdung sind in der heutigen GesellSdlaft auf
einander angewieesn· hat auch in der Strafanstalt von heute ihre Bedeutung 3). 
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II . 

Die Arbeitsbesdllufung in der gesd1los enen Anstalt und die Bearbeitung der 
damit zusammenhängenden Aufgaben erfolgt in den deutschen Ländern in 
der Regel entweder durch den freien Unternehmer, an den die Arbeitskraft der 
Gefangenen • verpachtet" wird, oder durch die AnstaJtsverwaltung in eigener 
Regie, d. h. die Vollzugsverwaltung wird zum Arbeitgeber.4) 

Dabei gibt es sowohl beim Unternehmer, als auch beim Regiebetrieb Varian
ten. Es ist z. B. möglich, daß der Unternehmer aussdiließlich die Rohstoffe 
liefert und die Fertigwaren gegen Bezahlung von Stücklohn abnimmt. Das ist 
Akkordbetrieb. 

Audl kanu der Staat Gefangene in öffentlichen Arbeiten, wie Urbarmachung 
von Oclland, Trümmerbeseitigung, Bewirtschaftung von Ländereien usw., in 
Außenarbeit beschäftigen. Gruppen von Gefangenen können auch unter 
besonderen Bedingungen freien Landwirten zu Arbeiten überlassen werden. 

Im Sinne der Ziffer 81 Abs. 2 und 3 DVollzO. ist der Regiebetrieb in der 
Regel die häufigste Betriebsfonn. 

Beide Betriebsformen. der Unternehmer- und der Regiebetrieb lassen von der 
Aufgabe des Strafvollzugs (Ziffer 57 DVollzO.) her gesehen. Vor- und Nach
teile erkennen. 

Bine Möglichkeit. den Vorteil des staatlichen Betriebes. der weit stärker die 
allgemeinen Aufgaben des Vollzugs von Freiheitsstrafen "berücksichtigen 
kann, mit den Vorteilen des Unternehmerbetriebes. der anpassungsfähiger ist. 
weil er nicht fiskalisch sondern kaufmännisch geführt wird. zu verbinden. 
gibt der Regiebetrieb in privatwirtschaftlicher Porm. Auch der staadiche Betrieb 
kann in privatwirtschaftlicher Porm, d. b. dann als eine GmbH. geführt wer
den. Die Geschäftsanteile liegen im Besitz der öffentlichen Hand. Wie eine 
solche GmbH. , in diesem Palle die Thüringische Gesellschaft für Werkarbeit 
gebildet und für thüringische Strafanstalten in der Zeit von 1923 - 1933 (ich 
beschränke mich auf diesen Zeitabsmnit) Arbeitsbesd1affung, Herstellung 
und Vertrieb. vor allem zuerst in der Strafanstalt Untermassfeld, später zum 
Teil aum in dem Landesjugendgefängnis Bisenach regelte. soll im Folgenden 
dargestellt werd~n. 

m 
Die Betriebsformen in der Thüringischen Landesstrafanstalt Untermassfeld bei 
Meiningen. einem Zuchthaus, untersdueclen sich bis zum Zeitpunkt der 
GTÜndwlg der GmbH. ebenso wenig. wie der dort bis Herbst 1922 angestrebte 
Vollzug. von einer vergleidIDaren Vollzugsanstalt im Deutschland der ersten 
Nachkriegsperiode. 

Die Aufsichtsbehörde, das Thüringische Justizministerium in Weimar. 
wünsmte in den ihr unterstellten Strafanstalten eine Reform des gesamten 
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Vollzugs der Freiheitsstrafe im Sinne einer .Resozialisierung- . Sie erkannte, 
daß gerade in dem einzigen Zuc:hthaus des Landes versduedene Voraus
setzungen hierfür gegeben waren, z. B. personell ein Direktorwechsel und 
materiell eine ausreid1ende Zahl va,n Einzelzellen. Neuer Gestaltung bedurften 
aUe Fragen, die mit der Freizeit und der Arbeitszeit der Gefangenen zusam
men hingen. 

Die Reform begann deshalb bezeichnenderweise mit der Berufung eines 
• Erziehers ' , der später die Diens1bezeidmung . Fürsorger" eclUelt, als not
wendige Ergänzung des sonst üblichen Mitarbeiterkreises. Die Reform setzte 
sich fort mit der Einführung einer neuen Betriebsform, der GmbH. 

Ober die Tätigkeit des Erziehers ist hier nicht zu berichten. Zum Verständnis 
der Neuordnung des Arbeitswesens ist der Hinweis nötig, daß als ein Unter
nehmerbetrieb in der Strafan taJt Untermassfeld, eine Bremer Zigarrenfabrik seit 
Jahrzehnten dort Zigarren herstellelll ließ. War schon aus hygienischen Grün
den die Herstellung dieses Genußmittels unerwünscht, so war die Verarbei
tung von Tabak in einer Strafanstalt vor allem aus erzieherischen Gründen 
untragbar, denn es bestand in diesem Zuc:hthaus Rauc:hverbot. Bei der Mög
Iic:hkeit in den Besitz von Tabak ~ru gelangen, bedeutete für alle Gefangene 
seine Aufrechterhaltung eine offizielle Lüge. Die Interessen des Unternehmers 
stießen mit denen des Vollzugs zusammen. Der Zfgarrenbetrieb mußte einge
stellt werden. 

IV 

Aber auc:h die allgemeine Lage in ,der Freiheit wirkte sich in dieser Vollzugs
anstalt im Sommer 1923 kurz vor dem Höhepunkt der Inflation aus. Die in 
den Unternehmerbetrieben Tätigen erhielten, gleich wie die in den Regie
betrieben Arbeitenden, jeweils am Ende eines Monats nur eine stark ent
wertete Arbeits- und Leistungsbelohnung zugeschrieben. Die Reaktion hierauf 
scheint mir kennzeidmend für die: Betriehsformen und auc:h die in den Be
trieben Tätigen. Die in den Unteinehmerbetrieben Tätigen glaubten durc:h 
einen Streik eine Anderung herbeiführen zu können, hinderten damit den 
Versuch einer für sie günstigeren U3sung, und verwickelten sich sc:hließlich in 
eine Meuterei mit allen für die B,eteiligten nachteiligen Folgen. Die in den 
Staatsbetrieben Arbeitenden erklärten, Wir arbeiten weiter, auc:h wenn unsere 
Arbeits- und Fleißbelohnung fast wertlos ist, der Staat. bei dem wir in Schuld 
stehen, und nicht der Kapitalist steckt einen zusätzlichen Gewinn ein. 

An diesem Beispiel wird auch deutlic:h, wie wesentlich es bleibt. die Grund
haltung der Gefangenen zu erkennen und zu beac:hten, wie sie unter den 
damaligen besonderen Umständen für das Ganze zu arbeiten bereit waren. 
An dieser Haltung galt es dann a'Ud1 bei der Umstellung der Betriebe z. B. 
von der bereits erwähnten Zigarrenfabrikation zur Mattenherstellung anzu-
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knüpfen. Dies gelang. obwohl eine Polge der Entzug des begehrten Tabaks 
war. Selbstverständlich wurde die gesamte Belegschaft in der geeigneten l=orm 
über die geplante Neuregelung unterrichtet. sie mußte ernst genommen wer
den. 

Was die Gründung der GmbH. und die Aufnahme ihrer Tätigkeit in Unter
massfeld auch für die Beamtenschaft bedeutete. zeigte sidl im Laufe der Jahre 
von 1923 - 1933. Alles in allem war ihre Haltung verständnisvoll und gut. 

v 
Die Thürlngisdle Gesellsmaft für Werkarbeit mbH. wurde am 12. 10. 1923 
gegründet und unter dem 12. 12.1923 in Weimar in das Handelsregister ein
getragen. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug 1.000000. - Mark. Ge
sellschafter waren das Land Thüringen und der Vortragende Rat im Thürin
gisrnen Justizministerium in Weimar. Qberregierungsrat Dr. jur. Lothar Frede. 
Letzterer trat am 10. 6. 1924 seine AntE.'iJe an das Land Thüringen ab. dieses 
wurde dann der alleinige Gesellschafter und die GmbH. zur Einrnann
Gesellschaft .. Die Anregung zu dieser Gründung ging von dem seit Herbst 
1923 für Untermassfeld neuernannten Anstaltsleiter Reg.-Rat Qtto Krebs aus. 
der aurn die Geschäftsführung det GmbH.. die zunämst nur in Untermassfeld 
tätig wurde. bis zu seinem Ausscheiden aus dem thüringischen Staatsdienst 
im Sommer 1928 jnne hatte. 

Von da ab bis 1933 lag die Geschäftsführung. die von Herbst 1923 bis Früh
jahr 1933 mit der Leitung der Strafanstalt Unterma sfeld verbunden blieb. bei 
dem Verfasser dieses Beitrages. Er war von Frühjahr 1923 bis Sommer 1925 
zuerst als .Erzieher" dann als .Fürsorger" in UntermassfeJd tätig. beobamtete 
u. a. die negativen Auswirkungen der Unternehmerbetriebe. besonders der 
Zigarrenfabrikation. die Einstellung der Gefangenen während der Meuterei 
im Sommer 1923 und erlebte die Gründung und die erste Bewru1rung dieser 
GmbH. in allen Phasen mit. Zur Waluung der rein kaufmännischen Belange 
war der Prokurist Ernst Barchfeid als Handlungsbevollmächtigter in diesen 
lahren tätig. 

Da fast alle Unterlagen. wie Gesellsmaftsvertrag. Jahresberirnte usw. durdl 
die Wirren der Zeit entweder vernirntet oder nidlt greifbar wurden. wird als 
eine Quelle das .Gutachten über die Landesverwaltung Thüringens. er
stattet am 4. 10. 1929 vom ReichsspaTkommissar Staatsminister a. D. Dr. 
Saemism - 5) heranger,lOgen. 

Es geht nam. an Ort und Stelle erfolgter. eingehender Prüfung der damals 
6 Jahre lang bestehenden GmbH.. insbesondere auf ihre Gesrnäftsführung 
ein und stellt u. a. die weiter unten im Auszug mitgeteilten Tatsamen fest. 

Gegenstand des Unternehmens sind die in den thüringi chen Landesstraf
anstalten und Gerichtsgefängnissen eingerichteten handwerklichen Betriebe. 
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sowie die Einrichtung ähnlicher neuer Betriebe und der Vertrieb der dort her
gestellten Erzeugnisse. Die Gründung hatte vor allem den Zweck die Ge
fängnisarbeit nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu organisieren und sie mög
lichst gewinnbringend für den Staat zu madlen. sowie dem Erziehungszweck 
der Strafe. durch Gewöhnung an eine regelmäßige nutzbringende Arbeit 
gerecht zu werden. 

Das erwähnte Stammkapital wurde unter dem 18. 12. 1924 auf 30000.
Goldmark umgestellt. Außer mit dieser Summe arbeitete die GmbH. mit einem 
vorn Staate gegebenen Darlehen von 60000. - Reichsmark. zum Reidlsbank
diskont. zuzüglich 1 %. Die Gesamt-Anlagenwerte betrugen sm 31. 3. 1925 
rund 52000. - Reimsmsrk und Bind bis 31. 3. 1928 auf rund 128000.
Reichsmark gestiegen. <S. 322). 

VI 

Dem Gutachten ist aus den Ausführungen über das Beschaffungswesen des 
Landes Thüringen (S. 356 ff) weiter zu entnehmen: .Mit der Gründung dieser 
Gesellschaft bat Thüringen auf dem Gebiete der Gefangenenarbeit einen 
neuen Weg beschritten ... Die GmbH. hat nam Aufnahme ihrer Arbeit 
versumt. Aufträge von Behörden des Thüringer Landes zu bekommen. was 
ihr auch zunädlst gelang. 1m Redmungsjahr 1925 wurden für 130714.50 
Reidlsmark Gegenstände an Behörden. Anstalten usw. geliefert. 

Die Gesmäftsführung richtete sidh. den Zwecken der Gesellsmaft entspre
chend. auf Staatslieferungen ein. indem sie eine Tischlerei. eine Schnei
derei. eine Smlosserei mit den modernsten und leistungsfähigsten Mascblnen 
ausrüstete und indem sie weiter g,eprüfte Meister anstellte, um allen berech
tigten Anforderungen der Behörden an Qualität der Gegenstände und kürze
sten Lieferzeiten gerernt zu werden. 

Di.ese Lieferungen wurden jedoch gestört durch eine inzwismen aufgehobene 
Anweisung des damaligen Thüringismen Ministeriums für Inneres und Wirt
schaft an das Verwaltungsamt der Landespolizei. in welcher nahe gelegt war. 
keinerlei Bestellung mehr an die Thüringisme Gesellschaft für Werkarbeit zu 
vergeben. 

Die Gesellschaft war daher - obwohl ihre Erzeugnisse in erster Linie zur Be
friedigung des staatlichen Bedarfs bestimmt waren - gezwungen. sich um 
Lieferungen für Private zu bemühen. wenn anders sie nicht überhaupt ihren 
Betrieb einstellen wollte. 

Offenbar ging diese Anordnung des damaligen Ministeriums für Inneres und 
Wirtsdlaft auf ein Drängen der Kr,eise der freien Wirtsdlaft zurück. die glaub
ten. daß durm den Staatsbetrieb eine unerträglid1e Konkurrenz gesmaffen 
sei. Maßnahmen oben erwähnter Art. die sich derart widerspremen. müssen 
künftig unter allen Umständen vermieden werden. Die Wirtschaft muß sim 
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darüber klar sein, daß sie durdl solche Beeinflussung staadidler Verwaltungs
führung dem Staat unmittelbar einen Schaden zufügt. den letzten Endes die 
Allgemeinheit doch tragen muß. Diese Angriffe sind aber audl insofern unbe
rerntigt. als die Zahl der gefangenen Arbeiter im Verhältnis zur Zahl der in 
gleirnen Berufsarten beschäftigten freien Erwerbstätigen versdlwindend gering 
ist. 

AllS der vergleirnenden Darstellung der Besrnäftigung der Gefangenen in den 
Thüringisrnen-Landesstrafanstalten im Verhältnis zur Zahl der in gleidlen 
Berufsarten beschäftigten freien Erwerbstätigen geht das ohne weiteres hervor. 
Die Zahl der Gefangenen in den Thüringischen-Landesstrafanstalten betrug 
narn der Statistik der Besrnäftigung der Gefangenen am 1. 9. 1927: 648. Das 
sind aber nur 0,08 % der am gleidlen Tage in Thüringen in gleirnen Berufs
arten vorhandenen 849011 freien Enverbstätigen. Von einer wirklichen Kon
kurrenz kann somit nirnt die Rede sein. 
Ist also der Vorwurf, daß die Gefangenenarbeiter durrn ihre Masse die freie 
Wirtschaft schädigen. nicht allzu ernsiliaft aufrecht zu erhalten. so kann ein 
anderer Vorwurf eher eine gewisse Bererntigung verdienen. nämlim der. daß 
die Gefängnisarbeit durch ihre Billigkeit der freien WirtschaftSchmutzkonkur
renz marnen könnte. Da aber narn den oben angeführten Bestimmungen die 
Erzeugnisse der Gefangenenarbeit in erster Linie für den Bedarf der Anstalt. in 
zweiter Linie für den anderer Anstalten und Behörden und in dritter Linie für 
den von Gemeinden und Wohlfalutseinrichtungen abgestellt werden sollen. 
so kann es bei genauer Durchführung der Bestimmungen nur in geringem 
Umffillg vorkommen. daß sie auf den freien Markt gelangen. so daß aurn 
diesem Einwand nicht allzuviel Berechtigung zuzusprechen ist .• 

Zu beachten war ferner die Tatasrne. die - weil selbstverständlich - im 
• Gutamten • nirnt besonders hervorgehoben ist, daß die gesamte Geschäfts
führung nach kaufmännisrnen Gesirntspunkten arbeitete und wenn sie z. B. 
beim Vertriel} von Kokosmatten mit der freien Wirtsrnaft in Wettbewerb trat, 
auch entsprechende Werbung. aber keinesfalls ScbmUtzkonkurreDZ trieb . 

• Die Verbände und Vereinigungen der freien Gewerbetreibenden haben also 
tatsächlich nur sehr geringen Anlaß. die Gefangenenarbeit so scharf zu be
kämpfen. zumal der Nutzen. den die Gefangenenarbeit nimt nur der Allge
meinheit. sondern speziell im Interesse der erzieherischen und gesundheit
lirnen Wirkung auf die Gefangenen ausübt. in gar keinem Verhältnis steht 
zu dem ganz geringfügigen Nadlteil. den die freien Gewerbetreibenden durm 
die Gefangenenarbeit zu erleiden glauben. 

Es muß als selbstverständlim unterstellt werden. daß die Gefangenen aus 
ehtisdlen Grunden nutzbringend beschäftigt werden. mit dem in dieser 
Gefangenenarbeit liegenden. ganz unwesendirnen Wettbewerb. muß sich eben 
das freie Gewerbe abfinden. denn nur eine Vemirntung der Erzeugnisse der 
Strafanstalten könnte diesen Wettbewerb ausschalten. was aus wirtschaft
limen Gründen gänzlidl abwegig wäre. Liegen aber die Erzeugnisse der Ge-
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fangenenarbeit vor. dann liegt es natürlich nahe. in erster Unie den unmittel
baren Bedarf des Staates durch die Anstalten zu befriedigen. Ilinstweilen steht 
aber in den Thüringischen-Strafanstalten die Beschäftigung mit Arbeiten für 
Staatsbedürfnisse noch außerordendid1 im Hintergrund. Die Konkurrenz ge
genüber der Gesamtheit der freiern Wirtschaft wurde dadurdl Im ganzen nicht 
verstärkt, sondern in den Anteilen der Arbeitsleistung für Unternehmer einer
seits und für den Staatsbedarf andererseits versdloben. Dafür wurde aber die 
Doppelrolle des Staates als Auftra~lnehmer - Beschäftigung von Gefangenen für 
Private - und als Auftraggeber - für Staatsbedarf - eingeschränkt. Den 
Vorwürfen des freien Gewerbes iliber Preisunterbietung der Gefangenenarbeit 
am offenen Mallet wurde dadurd1 wenigstens zum Teil der Boden entzogen. 
Endlich wurden die maßgebenden Bestimmungen, die eine vorzugsweise Be
schäftigung der Gefangenen für den Behärdenbedarf verlangen. in die Tat 
umgesetzt und simerlich finanzielle Ersparnisse bei der Bedarfsdeckung er
reicht. • 

vn 
Die Feststellungen über das Geschläftsgebahren der GmbH. vor allem an Hand 
des . Gutachtens· seien noch in eiinigen Punkten aus der unmittelbaren Ilrfah
tWlg im Doppelaufgahenbereich. Geschäftsführer der GmbH. und Leiter der 
Strafanstalt ergänzt. 

Den Umfang dieser Aufgabe vennag nur der voll zu ermessen. der die Kon
Oiktsmöglichkeiten und die tatsächlich entstandenen Kon1likte zwischen den 
Vollzugsnotwendigkeiten und dem Problem der Wirtschaftlichkeit selbst ähn
lich erlebte. Bedeutsam war, neben der für das Gelingen dieses Versuchs ent
scheidenden Wahl des Prokuristen. die Auswahl der weiteren fachlich quali
fizierten Angestellten der GmbH . . die ja einmal mit den Aufsichts-, Verwal
tungs- und Erziehungsbeamten der Strafanstalt eng zusammenarbeiten mußten 
und weiter auch das rechte Verstiindnis für die arbeitenden GefangeneR auf
zubringen hatten. 

Das redltliche Verhältnis der Gefangenen zum Arbeitgeber hatte sich nicht 
geändert, wohl aber war der psydlOlogische Aspekt zu den Beauftragten des 
Unternelunet1S ein anderer wie früher. 

Nach verständlichen Anfangsschwierigkeiten ergab sich ein gutes Zusammen
spiel aller Kräfte. Die GmbH. entwickelte sich trotz der Wirtschaftskrise in den 
Jahren 1930/31 günstig. konnte in jeder Weise ihren VerpRichtungen nach
kommen I) und auch den Anstaltsinsassen einen höheren Gegenwert für ihre 
Leistungen als früher üblich zahlen. 

Es sei bemerkt. daß die dem Gefangenen gewährte • Belohnung· jeweils 
monotlich einmal in einer verschllossenen Lohntüte mit AbredlOung in Fonn 
von Anstaltsgeld ausgegeben wurde. Von diesen Wertmarken konnten die 
t;efangenen durch die Anstaltsk(lsse. die auch die Wertmarken umtauschte. 
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z. B. Geld sparen oder an ihre Angehörigen senden oder in der von der 
GmbH. betriebenen Kantine. einkaufen' . 

Diese Kantine war tögltch während der .Bewegung im Preien· nach der 
Arbeit ab 16 Uhr zugänglich. für die in Einzelhaft Untergebrachten zu be
sonderen Zeiten. und hot neben den üblichen Na.hrungs· und Genußmitteln 
beim .Einkauf· auch Bücher. Schreibhefte usw. an. Der Umgang mit .Geld· 
schuf. abgesehen von dem Anreiz zu erhöhter Arbeitsleistung auch eine er· 
höhte Einsicht in die Verantwortlichkeit bei seiner Verwendung. Dies trug 
dazu bei. das lebensfremde Verfahren, in der Strafanstalt arbeiten zu müssen. 
ohne einen Gegenwert .in die Hand zu bekommen· mit dem neue Werte 
erworben werden können, zu überwinden. Der Gefangene übte sich weiter 
im Umgang mit Geld auch für die Zeit nam der Entlassung. 

In Untermassfeld war bereits im Jahre 1922 das Progressiv ystem eingeführt 
worden. Es wirkte sich insofern po itiv aus. als die häufig wahrgenommene 
Möglichkeit der Lockerung - im Sinne einer BewährungsauOage -. auch die 
Arbeitsgesinnung förderte. Ein Besucher der Anstalt äußerte nach dem Rund
gang sein Brstaunen über die Arbeitsintensität im Allgemeinen und meinte 
in einer Werkstatt. Es ist eine Stimmung in diesem Betrieb. als arbeite jeder in 
eigener Sache. 7) 

Weiter beeinßußten die im Rahmen des ProgressivsyslemS gestellten Bewäh
rungsauflagen. wie z. B. der gemeinsame Sonntagsspaziergang des Anstalts
leiters mit den Angehörigen der m. Stufe (ohne Begleitung durch Aufsichts
beamte) die positive Haltung, der großen Mehrheit der Insassen. Jeder spürte. 
er wurde ernst genommen. Ein sich in • Windstille· zurückziehen. war kaum 
möglich. Eine neue Hoffnung - nam dem bisherigen Versagen in der Lebens
bewältigung - sich vielleicht doch künftig straffrei zu halten, erwachte und 
spornte u. a. zu guten fachlichen Leistungen an. Eine echte beruflid!e Pörde
rung. z. T. audl eine BerufsausbUdung, die freilidl mit einem weitgehenden 
Verzidlt auf .BeIohnung· verbunden war, aud! in einern Lehrverhältnis. 
wurde begehrt und konnte in Einzelfällen gegeben werden. 

Schließlich konnte der Gesd!äftsführer in zahlreichen fällen dem aus einem 
Betrieb der GmbH. zur Entlassung Kommenden. seine Arbeitsleisung be
scheinigen. Ein Vorgang der in der Offentlichkeit offenskhtlich Anklang 
fand. denn es kormten daraufhin wiederholt geeignete Arbeitsplätze vermittelt 
werden. 

vm 
Die GmbH.. die Anfang der dreißiger Jahre begonnen hatte. auch in anderen 
Strafanstalten des Landes Arbeitsbetriebe einzurichten. sollte im Jahre 1933 
nach der .Machtübernahme· aufgelöst werden. In Anbetracht der günstigen 
Entwicklung der Werkstätten blieb sie dennoch bestehen. Freilich wandelte 
sich der gesamte Vollzug und damit letztlich aud! das Wesen der GmbH. 
selbst 
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Auch im Ausland wurden ver!!~eidtbare Uberlegungen über die zweck
mäßigste Betriebsform angestellt. Hei den zahlreichen Besuchern in Untermass
feld durch ausländische Pachleute aus allen Kulturnationen, die der Verfasser 
dieses Beitrages von 1928 - 1931 aJs Anstaltsleiter und Geschäftsführer erlebte, 
fand die GmbH. stets besondere Beachtung. 

Soweit bekannt. wurde aber nur :in den USA eine vergleidlbare Einrirntung 
geschaffen. Die Regierung der Vereinigten Staaten gründete im Jahre 1934 im 
Rahmen des .Pederal Bureau of Prisons' eine Behörde. die .Pederal Prison 
Industries, lnc.·. Diese .Corporation· hat die Aufgabe für Berufsausbildung 
und angemessene Beschäftigung in den .Federal Penal and Correctionalln
stitutions· zu sorgen.8) 

Die Einführung der GmbH. nach dem - &eilich in großen Zügen - dar
gestellten Modell. in Vollzugsanstalten von Kulturnationen. erscheint dem 
Verfasser dieses Beitrags jederzeit möglidl. Sie kann aber erst nach Erfüllung 
verschiedener personeller und anderer materieller Voraussetzungen empfohlen 
werden. 

Die Einführung der BetriebsfOTTD der GmbH. in den Vollzugsanstalten der 
Bundesrepublik Deu1schland. als Teil der Strafvollzugsreform, erscheint erst 
nach Prüfung der Frage geboten, inwieweit die Forderungen im vierten Titel 
der DVollzO. von 1961 (Ziffer 81~ - 95) erfüllt wurden. Diese Prüfung sollte 
durdl eine eigens hierfür von den zuständigen Dienststellen zum nächstmög
lichen Zeitpunkt einzuberufenden Kommission erfolgen. 
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Der Werkdienst in der Praxis 
von Priedrim Stern kopf 

Als Werkbeamter im Strafvollzug und Leiter eines Betriebes möchte ich Sie 
heute mit der Wirklichkeit und Praxis unserer Tätigkeit bekannt machen. Die 
Erkenntnisse und Erlebnisse aller Werkbeamten dürften die gleichen sein. so 
daß man sie als allgemeingültiges Erfahrungsbild bezeichnen kann. In meinen 
Ausführungen bemühe ich mich. aus der Vielfalt unseres Alltags Wesent
liches herauszustellen. um Verständnis für unsere nicht immer leichte Arbeit 
zu gewinnen. Verbesserungen anzuregen und Probleme aufzugreifen. die der 
Diskussion Wert sind. 

Wir können es uns nicht leisten. die Materie eines Sachgebietes. wie es der 
Strafvollzug darstellt. in der Isolierung der Fachwelt erstarren zu lassen. Die 
brennenden Probleme des Strafvollzuges müssen auch dem Laien verständlich 
und interessant demonstriert werden. zumal ohne dessen Anteilnahme und 
Mitwirken alle unsere Bemühungen um einen Portsduitt erfolglos bleiben. 
Aus dieser Sicht heraus vermeide ich bewußt. über die Aufgaben des Werk
beamten zu berichten. die obligatorisch gemäß den Bestimmungen zu erfüllen 
sind; sie bleiben am Rande vermerkt. da sie den Pachkreisen ohnehin bekannt 
sind. Vielmehr liegt mir daran. Erfahrungen aus der Praxis wiederzugeben. die 
unmittelbar die eigentlichen Probleme der Resozialisierung. der Erziehung 
und des täglichen Umgangs mH den Gefangenen aufzeigen. 

Als Oberwerkmeister leite ich den Gärtnereibetrieh unserer Anstalt. In einer 
Industriestadt wie Mannheim habe ich es mit Menschen aller Berufe aus einer 
Großstadt zu tun. Der Anteil der Inhaftierten aus ländlichen Gegenden ist 
gering. Mein Betrieb ist nicht gerade modern. die gesamte Anbaufläche beträgt 
etwa 4 - 5 ha. auf der vorwiegend gärtnerischer Feldgemüsebau betrieben 
wird. Diese allgemeinen Angaben mögen zum besseren Verständnis der nach
folgenden Ausführungen dienen. 

Die erste Begegnung mit einem fremden Mensd1en gleicht dem Zugriff eines 
Blinden. man vertraut dem Instinkt und tastet ab. Der Schritt in unbekanntes 
Land ist immer ein Wagnis voller Reize. Für uns Werkbeamte bleibt der 
erste Eindru<:k bei einem Gefangenen immer ein Fragezeichen, auch wenn er 
der beste ist. Dieser skeptische Vorbehalt ist berechtigt und läßt uns nüchtern 
und kotrekt abwägen und nicht gefühlsbetont oder launenhaft verfahren; er 
schaltet Sympathie und Abneigung aus. Wir sehen in dem neu zugeteilten 
Inhaftierten nicht den .FalI· oder das • Objekt·, sondern die neue Aufgabe. 
Es geschieht nicht allein aus Routine, daß meine ersten Fragen an den Neu
zugeteilten etwa lauten: • Welchen Beruf haben Sie erlernt? Würden Sie bei 
nochmaliger Möglichkeit der Wahl den gleknen Beruf ergreifen? Haben Sie 
ein Hobby? Welchen Umständen schreiben Sie die Schuld zu, daß Sie straf
fällig wurden?" 
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Die Antworten sind aufsdllußreicß genug. um ein erstes. ziemlich zutreffen
des Bild zu erhalten. Es gibt Gefangene. die meine Fragen nicht beantworten 
oder mir etwas vormachen wollen. Da gibt sich z. B. einer als Kaufmann aus. 
Aus seiner Akte ersehe ich. daß er ungelernter Arbeiter ist. zuletzt als Ver
treter tätig war und sich des Betmgs schuldig machte. Er versudlt auch hier. 
mit seinem eingefleischten Talent ZUm Betrügen zu allen erreidlbaIen Vor
teilen zu kommen. Seine Hafterfnhrung. dwch etliche Vorstrafen erworben. 
madlt ihn zum Tausendsassa und • Alleskönner " . 

Ahnlich verhält es sidl mit Jenem. auf den das Sprichwort zutrifft: der Gaul. 
der zu schnell anzieht. hält nidlt durch. Auch dieser Mann blendet und unter
liegt schon bald seiner Labilität. Wieder andere weisen jede Arbeit als absurd 
zurück man findet diese arbeitsscheuen Kumpane meistens unter landstrei
chern und Zuhältern. Am wenigstten Sdlwierigkeiten machen die regelmäßig 
beruflich tätig Gewesenen wie Verkehrssünder. wegen Verletzung der Unter
haltspflicht Bestrafte und wegen ,groben Unfugs. Sdllägerei und Körperver
letzung Inhaftierte. 

Ich hatte in meinem Bet.rieb sdl0ln Gefangene. die siro vom ersten T.ag an 
störrisch und arbeitsunwillig zeig1len und später doch noch sehr brauchbare 
und soga.r tümtige Mitarbeiter wu.rden. Bis dallin aber war es ein langer und 
beschwerlicher Weg. 

Der Weg von der Arbeitspflicht zur Mitarbeit ist untersduedlich lang. sehr 
mühevoll. doch in jedem Falle lohnend. Den Neuling überlasse ich die ersten 
Tage bei seiner Arbeit sich selbst. jedoch nicht ohne vorangegangene. gewis
senhafte Anleitung. (Dazu gehört aueb die Beleruung über die Unfallver
hütung. die ich mir durch Unterschrift von ihm bestätigen lasse.) Damit gehe 
idl dem Gefangenen das Gefühl des selbständigen Handels und eines Kredits 
an Vertrauen; er soll sim nicht BiUf den Zehen herumgetreten fühlen . Den
noch beobachte ich sein Verhalten und messe seine Leistung. Seiner manuel
len Geschicklichkeit. seinem Fleiß und seiner Ordnungsliebe entspremend 
erhält er dann nach einigen Tager:1 endgültig eine geeignete Arbeit im Betrieb. 
Paulpelze und Querulanten halte idl vorerst von der Gemeinsdlaft fern und 
stelle sie allein an eine Arbeit. Sie erhalten absichtlich eine eintönige Be
schäftigung. Diese Methode ist nwr scheinbar paradox: bewußt gebe ich einem 
solchen Gefangenen nicht das beste Werkzeug in die Hände; er erhält z. B. 
eine stumpfe Gartenhacke. um Wege zu säubern. Ist er interesselos. bringt er 
damit keine Leistung zustande. Die monotone Betätigung und die Isolierung 
von den LJbrigen lassen sehr bald seinen Widerstand gegen eine sinnvolle 
Beschäftigung erlahmen. In ganz kurzer Zeit bemüht er sidl, in die Gemein
schaft zu kommen. Diesen Versudfl weise ich mit der Begründung zurück, daß 
seine Leistung diesen Vorteil nodl nicht rechtfertige. Immer wieder zeigt sich 
dann. daß er am nächsten Tag schon eine ansprechende Leistung vorweisen 
will. jedoch seine stumpfe Hacke macht nicht mit. Spätestens in der Früh-
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stüdl:spause geht er dann daran. diese zu schärfen. Da eine Schwalbe aber 
noch keinen Sommer macht. muß er schon für eine längere Dauer eine be
ständige Leistung erbringen. um sein Ziel zu erreichen. Zeitweiliger Resig
nation oder Wutausbrüchen begegne ich mit Nichtbeachtung. Wenn ich 
ihn dann der Gemeinschaft zuführe. verbinde ich damit den nächsten Schritt. 
nämliCh sein Interesse zu wecken. Dabei versäume ich nicht. seine Eignung 
und Fähigkeiten betont hervorzuheben. Ich teile ihm eine Arbeit zu. die Ver
antwortung verlangt und lasse durchblicken. daß ich froh bin. ihn dafür ge
wonnen zu haben. Dabei habe ich oft dIe Erfahrung gemacht, daß der Ge
fangene eine ganz neue Einstellung gewann. die selbst seine Wesensart be
einflußte. Der an dieser SteUe möglidle Durdlbruch zu einer endgültig posi
tiven Entwicklung wird wesentlich gefördert durch ein Lob zur rechten Zeit. 
welches gleichzeitig auch ein Ansporn ist. 

Gewissenhaftigkeit. Pünktlichkeit und Ordnung wird der Gefangene leichter 
annehmen. wenn ich ihm darin selbst das gute Beispiel gebe; das gilt auch für 
'die Arbeitsleistung. Hartnädl:ige Pälle versuchen z. B. ihren Arbeitsplatz un
ordentlich zu verlassen oder das Werkzeug ungereinigt in die Ecke zu stellen. 
Hier wende ich im Wiederholungsfall ein sehr wirkungsvolles Mittel an: der 
BetreHende reinigt am nächsten Tag a 11 e Geräte gründlich und bekommt 
dafür nur einen halben Tag Leistungsbelohnung gutgeschrieben. Solche Maß
nahmen kündige ich vorher nidlt an. fUhre ich sie aus. dann werden sie von 
mir begründet und stoßen nur in ganz sehenen Fällen. auf Widerstand. Mein 
wesentlichstes Ziel bleibt immer. innerhalb des Betriebes die beschäftigten 
Gefangenen zu einer harmonischen Gemeinschaft zusammenzuführen. In 
ihren Gesprächell dulde ich keine Zoten. Die Tyrannei untereinander ullter
binde ich ebenso energisch wie das Denunziantentum. 

Alle bisher genannten Oberlegungen. Probleme und Vorkommnisse wieder
holen sich ständig in vielen Varianten, und dennoch muß uns immer noch 
Zeit bleiben für, 
Das nützliche Gespräch. Vergessen wir nicht. daß der Gefangene während der 
Haftzeit seine Gedankenwelt besonders pflegt. In seinen vielen einsamen 
Stunden hat er dazu Zeit. Der unbändige Freiheitsdrang. die gesteigerte Fan
tasie und dIe vielfältigen Sorgen und Probleme. die er zu verkraften versucht. 
machen ihn oft überempfindlich. Stoßen wir bei ihm auf Widerstand. sind es 
selten Grundsätze. meist jedoch Komplexe. die ihn unzugänglich machen. 
Wenn einer meiner Leute trotz langer beständiger Leistung plötzlich abbaut. 
zerfahren und lustlos ist. hat er sich in bestimmte Vorstellungen verrannt und 
verliert dabei völlig sein seelisches Gleichgewicht. Dieser Stau innerer Kon.
flikte löst nicht selten den sogenannten .Knastkoller· aus. eine natürliche 
Reaktion. die vor allem in der Verzweiflung und Kontaktarmut begründet 
liegt. Vergeblich sucht der Inhaftierte in dieser trostlosen Situation das be
freiende Gespräch. Findet er es immer? Allzu oft fehlt es uns Werkheamten 
an der Zeit. um dieses erhoffte Gespräch durchzuführen. ExplodIert ein solcher 
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Meosd:! vorher. ist eine nachträgliche vertrauensvolle Aussprache in Frage 
gestellt Hat 2 . B. einer einen Tag erwischt. an dem es ihm nicht wie üblich 
von der Hand geht. und hat er sich in seine Gedankenwelt verschanzt. wäre 
es von mir ungeschickt, von ihm die gewohnte Leistung zu fordern . Unter 
irgendeinem Vorwand nehme ich mir die Zeit zu einem Gespäch, um erst 
einmal den Grund seines Verhaltens 'ZU erfahren. Häufiger geschieht es jedoch, 
daß er von selbst .zu mir kommt. mir seine Sorgen und Anliegen vorträgt und 
Rat und HiUe erhofft Hier ist die Nahtstelle der Zusammenarbeit zwischen 
dem Werkbeamten. dem Arzt, dl~m Geistlichen, dem Oberlehrer und dem 
Fütsorger; denn es dürfte außer Z.weifel stehen. daß gerade der Werkbeamte 
durch den täglichen Umgang mllt ihm. den Gefangenen am besten kennt. 
Leider ist diese Zusammenarbeit noch sehr mangelhaft. Typisch dafür sind 
beispielsweise die Beurteilungen anliißIich von Gnadengesuchen. AnsteUe 
schematischer Formulierungen müßte von aUen daran Beteiligten eine indi
viduelle Sdlilderung der Wesensart des Inhaftierterl erfolgen. 

Bei einem Gespräch mit dem Gefjmgenen halte im es für besonders wichtig, 
daß es siCh vornehmlich auf die Pragen besduänkt. die für seine beruflkne 
Entwicklung und Zukunft nützlidl sind. Es kommt oft vor, daß sich einer um 
Vennittlung eines Arbeitsplatzes nach seiner Entlassung an mim wendet. Steht 
man als Werkbeamter mit der freien Wirtsmaft ständig im Kontakt, wird es 
nicht schwer laUen. eine geeignete Stelle vorzuschlagen. Ich habe auf diesem 
Gebiet schon gute Erfolge enielt. Am erfolgreichsten ist das nützliche Ge
spräch. wenn es klar und bedingungslos offen geführt wird. Dann ist es eine 
echte Hilfe. 

Wir sollten uns immer bemühen, dem Gefangenen soviel Rüstzeug mitzu
geben. wie er für das Bestehen in der Freiheit und zum Aufbau einer neuen 
ExiStenz braucht. Obwohl es nid:lt selten ist, daß Gefangerle wiederkehren. 
soIlten wir niemals resignieren. 'Venn unter zehn Bntls enen es nur Einer 
geschafft hat, so hat sich unsere Arbeit dennoch gelohnt! 

Bewußt habe ich in meinen Ausfilhrungen über die Praxis im Werkdienst ein 
Aufgabengebiet behandelt, das nicht immer im Blickpunkt simtbar und doch 
so wimtig ist, zumal es der geradeste und erfolgreichste Weg zu einem rechten 
Werkdienst im modernen Strafvollzug wäre. Ober Zweck und Ziel des Straf· 
voUzuges sagt § 57 der DVollzO u.nter anderem, • Der Vollzug soll den Willen 
und die Fähigkeiten des Gefangenen wecken und stärken, künftig ein gesetz
mäßiges und geordnetes Leben zu führen. Zw Erreichung dieser Ziele soll 
der Vollzug auf die Per s ö n I ich k e i. t des Gefangenen abgesteUt werden. 
soll dessen schäclUchen Neigun~:en entgegenwirken und günstige Ansatz
punkte ausnützen". Dieser Auftra,g ist vor allem dem Werkdienst gegebenl Zu 
seiner Erfüllung gehört einmal. dBß leder Werkbeamte sidl dafür mit seinem 
beruflichen Können un.d seinen pädagogischen und psymologischen F'cihig
keiten voll einsetzt, zum anderen, daß für den Wer:kdienst die äußeren Vor-
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aussetzungen gesmaffen werden. die ermöglimen. diesen Auftrag zu erfüllen. 
Es genügt aber nimt. daß der Werkbeamte ein tümtiger Meister seines Paches 
ist. es genügt aum nicht. daß dieser tüchtige Meister einem modernen Betrieb 
vorsteht. Wir brauchen ausreichend Zeit für dieses Wirken im größeren Rah
men und müssen vor allen Dingen von berufsfremden Dienstpilichten ent
bunden werden. Unser zähestes Hindernis ist die noch immer deutlich spür
bare Bürokratie. in deren Aktenstaub wir zu ersticken drohen. Eine wesentlich 
umfangreichere Smulung der Werkbeamten für diese Erziehungsaufgahen 
und ihr Einwirken auf den führungsbedürftigen Menschen ist dringend nötig. 

Die Tätigkeit des Werkbeamten ist von 'weitaus positiveren Komponenten 
bestimmt als die des Aufsichtsbeamten. Er findet zumindest die berufliche 
Befriedigung in der täglichen Ausübung seines Handwerks; das genügt in 
einem modernen Strafvollzug aber nicht. Sein noch nicht endgültiges Berufs
bild findet erst eine klare Porm, wenn er Meister und Erzieher im Sinne der 
ihm gestellten Aufgaben innerhalb des Strafvollzuges ist. 

Strafmakel und Resozialisierung * 
Psymologische Hinweise im Hinblick auf besondere Schwierigkeiten der 
Eingliederung 

von Günter Neu 18 n d t 

Aus der Geschichte des Strafrechts. wie sie zum Beispiel auch in Arbeiten von 
Gustav Radbruch dargestellt wird, wissen wir, daß das Strafrecht bis zum heu
tigen Tage die Züge seiner Abstammung von den Knechtsstrafen trägt. Bestraft 
werden bedeutete danach ursprünglich, behandelt werden wie ein Knecht. 
Das wurde symbolisch zum Beispiel dadurch unterstrichen, daß man in frü
herer Zeit mit der Strafe das Scheren des Haupthaares Dach des Knechtes Art 
verband. In seinem Aufsatz über den Ursprung des Strafrechtes aus dem 
Stande der Unfreien schreibt Radhrum unter anderem: • Die knechtliche 
Behandlung bedeutet aber in jener Zeit nicht nur eine soziale, sondern zu
gleich eine moralische Herabwürdigung. ' Niedrigkeit war damals gleidlZeitig 
und untrennbar ein gesellschaftliches. ein sittliches. ja auch ein ästhetisches 
Werturteil ... die Bhrenminderung, die der Strafe bis heute unausrottbar inne
wohnt, wurzelt nicht zuletzt in ihrem Ursprung aus den KnechtsstrafenU

). 

In diesem Zusammenhang zitiert Radhruch Niewche, der in • Wille zur 
Macht· ausführt: .Das Beschimpfende ist erst so in die Strafe gekommen. daß 
gewisse Bußen an verä~tliche Menschen <Sklaven zum Beispiel) geknüpft 
wurden. Die, welche am meisten bestraft wurden, waren verächtliche Men
schen und schließlich lag im Strafen etwas Beschimpfen.' (Aph.471). 

*, Refemt geballen am Z2. 9. 1965 auf dem LehrgllJ1g des ParitilU.men Wohlfahrt.verbande. Im 
WUbelm l'olJlgkf!lt institut, Frankfurt/M . 

.. , GU818V Radbrum. E1eganUaf! juri. crlmlnali •• 2. Auflage. Ba.el 1950 
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Es ist weder meine Aufgabe nodl meine Kompetenz. in diesem Referat die 
interessante Frage zu untersuchen. in welchem Umfange und in welcher Art 

im heutigen Strafrecht für den Bestraften noch die gewollte Ehrenminderung 
enthalten und die Vorstellung eingegangen ist, daß die Diffamierung des 
Rechtsbredlers der Resozialisierung diene. Bemerkenswert ist in diE',sem Zu
sammenhang. daß die große Strafrechtskommission auf die - vor allem auffi 
aus der Praxis des Strafvollzugs kommenden - Anregungen nicht einge
gangen ist. den besonders ehrenrührigen Begriff der Zuchthausstrafe. der 
wegen seines Strafmakels die R'e5ozialisierung erhebliffi erschwert. zu er
setzen. 

Meine Aufgabe ist es. die soziologisch orientierten Ausführungen von Herrn 
D1. Neises aus der Sicht des Psychologen zu ergänzen und auf besondere 
psychologische Schwierigkeiten der Eingliederung von Straffälligen hinzu
weisen. Zwei Arten solcher Eingliederungsschwieligkeiten sind meines Er
achtens zu unterscheiden, Außel'e. die sich aus der familiären und gesell
schaftlichen Situation und den R,eaktionen der sozialen Umwelt ergeben. in 
die der Straffällige entlassen wird. und innere Eingliederungsschwierigkeiten, 
also soldle. die dmch die Efgenalrt der Wahrnehmung seines Selbst und der 
Wahrnehmungen der Umwelt bedingt sind. Diese wichtigen inneren Schwie
rigkeiten werden im allgemeinen besonders wenig beachtet. 

Das folgende Beispiel soll zunächst eine typische äußere Eingliederungs
schwierigkeit veranschaulichen. Es ist der Rückfalluntersuchung entnommen. 
die zur Zeit in der Zugangsabteilung der Jugendstrafanstalt Rockenberg für 
tausend Jugendliebe der Entlassumgsjarugänge 1957. 1958. 1959 'Jod 1960 
durchgeführt wird. 

Vor wenigen Tagen besuchte mich. in Begleitung seiner zukünftigen Schwie
gereltern und seiner Braut der !heute 23jährige Siegfried. der erstmals als 
14-Jähriger drei Pkw's entwendet hatte und damals in der 1ugendstrafanstalt 
I Jahr Jugendstrafe verbüßen mußte. Siegfried ist in ungünstigen Verhältnissen 
aufgewachsen. Die Eltern sind seit seinem 3. Lebensjahr geschieden und so
wohl der Vater als auch seine MUltter sind wieder verheiratet. Siegfried wurde 
aus der Strafanstalt entlassen und beginn immer. wenn irgendweldle 
Schwierigkeiten auftraten. neue Autoruebstähle. Einmal entwich er aus der 
Anstalt und einmal von Außenslrbeit mit einem gestohlenen Wagen. Nach 
dieser letzten Straftat wurde die unbestimmte Strafe in eine höhere feste Strafe 
umgewandelt. die Siegfried voll verbüßte. Er wurde 1963, nachdem er die 
Gesellenprüfung als Buchbinder ,nit gutem Erfolg abgelegt hatte. als 21-1ähri
ger entlassen. Wie sich aus seinem Bericht. sowie dem des Stiefvaters und der 
Stiefmutter entnehmen ließ. hat slich Siegfried nadl dieser Entlassung gut ein
gelebt. Durch Vennittlung seiner Schwiegermutter ist er in eine.r guten Arbeits
stelle als Buchbinder untergekommen und verdient nach seinen Angaben 
DM 900. -. Er wUIde in die Familie seiner Braut aufgenommen und deren 
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ffitern zeigten in dem mit ihnen geführten Gespräch sehr viel Verständnis. Der 
Lösung von der durch den Strafmakel behafteten Vergangenheit steht nun die 
Tatsache gegenüber. daß Siegfriedss Versuche. einen Führerschein zu erhalten. 
bisher gesmeitert sind. Er bat stch kurz vor dem Ablegen der Pührerschein
prüfung etwas voreilig einen Wagen gekauft Einen Tag vor der Prüfung sei 
ihm mitgeteilt worden. daß inzwischen seine Akten eingegangen seien. und 
daß er als Vorbestrafter keinen Führersdlein erhalten könne. Die zuständige 
Verwaltungsbehörde habe ihm mitgeteilt, daß er sich erst In zwei Jahren wie
der um einen Führerschein bemühen soUe. Nun fährt ihn der kriegsversehrte 
Schwiegervater morgens mit seinem Wagen zur Arbeit und holt ihn dann 
abends dort ah. Leider hat Siegfried einige Male der Versuchung nicht wieder
stehen können. diesen Wagen selbst zu fahren . Wegen eines soldaen Vorfalls. 
also Faluen ohne Führerschein. wurde er jetzt erneut zu 1 Monat Gefängnis 
verurteUt. Der Unterstützung eines sehr aufgescblossenen Jugendrichters ist es 
ZU verdanken. daß mit dieser Gefängnisstrafe keine Führerscheinsperre ver
hängt wurde. Da die ErziehungshUfe. die wir Siegfried von dem 15. bis zum 
21. Lebensjahr zu geben versudlten. durch die zu starre Auslegung von Ver
waltungsvorsduiften in Frage gesteUt wird. woUen wir uns jetzt zusammen mit 
dem oben erwähnten Jugendrlchter bei dem zuständigen Polizeipräsidenten 
um die Uberwindung des Vorurteils bemühen. die von Siegfried früher be
gangenen Autodiebstähle ließen erkennen. daß er heute keine Verkehrsregeln 
beadaten wird und deshalb marakterUdl nicht in der Lage sei. ein Kraftfahr
zeug zu fahren. 

Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil ich sowohl aus Gesprächen mit 
Jugendamtsvertretern und mit Bewährungshelfern als auch aus meiner Rück
falluntersuchung weiß, wie häufig sich die darin dargesteUten Schwierigkeiten 
ergeben. Von den in unserer Rückfallsuntersuchung erfaßten .. 76 Nimtrück
fälligen sind 11,6 % nach ihrer Entlassung wegen Fahrens ohne Führerschein 
aufgefallen. 

Andere Eingliederungsschwierigkeiten ergeben sich nach unseren Beobam
tungen vor allem dann, wenn es sim um Straffällige handelt, für deren beruf
liche Eingliederung eine Tätigkeit in einem kaufmännismen oder akademi
adlen Beruf. sowie eine solche im öffentlichen Dienst zweckmäßig wäre. Es 
erscheint eigenartig, daß die SteDen. die von jeder Handwerksinnung erwar
ten, daß sie einen straffällig Gewordenen als GeseUen und Meister aufnimmt. 
einen solchen in ihre eigenen. zum Beispiel die akademischen Kreise. auch 
dann nicht aufnehmen möchte, wenn seine Sttaffälligkeit zu dem seiner Be
gabung entsprechenden Berufswunschin keinem Zusammenhang steht. Der 
aufgeschlossene Bürgerrileister einer hessischen Kleinstadt, der slm nicht nur 
für die Entwicklung der StraffäUigen seines Ortes interessiert, sondern sogar in 
problematismen Fällen bereit ist, einen Strafentlassenen als Arbeiter in den 
städtischen Dienst zu nehmen, ist in unserer Anstalt ein oft rühmend er
wähntes Beispiel Leider scheint mit zunehmendem Bildungsgrad und ent-

220 



sprechender gesellschaftlldler Stellung die Zahl der Vorurteilsvo))en, vor allem 
durch Im-Sdtwäme gekennzeimneten von Adomo als autoritätsgebundene 
Persönlimkeiten Bezeidmeten sim nimt zu verringern. Nicht nur der Personalrat 
eines großenAutomobilwerkes ist gegen dieEinstelJung von Mensdlen. die mit 
einem Strafmakel behaftet sind. sondern auch der Direktor einer Ingenieur
sdlUle zum Beispiel mömte seine' Kreise ,sauber halten'. Er ruft empört bei 
unserem Vollstredrungsleiter an, lI'ls ein junger Mann, der früher eine Straftat 
bei uns verbüßt und die GesellEmprüfung als Schlosser abgelegt hatte, die 
Unverschämtheit besitzt. um die Aufnahme in die Ingenieurschule zu bitten. 
Sein Unverständnis für die unterstützenden und erläuternden Bemühungen des 
erwähnten Richters wiegt meines Eramtens schwerer als das Urteil eines 
ängstlichen Lehrmeisters, von dem kürzlich einer unserer Jugendlichen be
richtete, er habe den Knall der Fehlzündung eines Wagen für einen Schuß 
gehalten. mit dem dieser bei ihm als Lehrling beschäftigte Jugendliche seine 
Prau getötet habe. 

Die mir vorliegenden, begrenzten Beobachtungen über solche äußeren Ein
gliederungsschwierigkeiten lassen meines Brachtens die Verallgemeinerung zu. 
daß für die Rückfälligkeit nur n~cht selten soldte äußeren Eingliederungs
schwieirgkeiten allein entsdleidend sind. Es ist beute für einen Strafentlas
senen im allgemeinen nicht schwierig. eirle Arbeitsste))e zu erhalten. in der 
man ihn als Arbeitskraft gern sieh~ und ihm vielleicht auch deshalb ohne oder 
nur mit geringem Vorurteil begegnet. Die negative Haltung der älteren Mit
glieder eines Sportvereins. die keinen Zuchthäusler irl ihren Reihen haben 
wollten. war für einen vor sieben Jabren entlassenen Jugendl1dlen. wie er mir 
künlich berichtete. zwar sehr bedrückend, hat aber nicht eine erneute Straf
fälligkeit ausgelöst. Dagegen hat dessen. dwdl den Strafmakel begünstigte 
negative Selbsteinsmätzung zur Gründung einer recht problematischen Ehe 
gefohrt. 

Ehe ich auf die mneren Eingliederungsschwierigkeiten eingehe. möchte ich 
noch feststellen. daß sich nur in Einzelfällen beobachten läßt. daß einem 
Strafgefangenen. mit dem Stigma (:lner bestimmten Straftat (Dieb. Sittlichkeits
täter usw.) entgegentreten wird und daß sich hieraus spezUisme Schwierig
keiten der Eingliederung ergeben. Solche lassen sich meines Brachtens gele
gentlich bei wegen Mordes bestraften Straffälligen beobachten. deren beson
dere Strafmakd auf manme recht eigenartigen Personen eine Anziehungskraft 
auszuüben scheint. So verfolgen wir zur Zeit mit Bedenken die weitere Bnt
wicXJung eines wegen Mutterm.ordes bestraften. intelligenten und smon 
wäluen der Straftzeit schriftstellerisch tätigen }ugendUchen. fOr den sim schon 
kurz Dach seiner Einlieferung eine. Frau als Ersatzmutter anbot. Aus der Schar 
sim anbietender Betreuer wählte er eine sehr eigenartige. verheiratete ältere 
Prau aus. mit der er in einer sehr merkwürdigen Form zusammenzuleben 
scheint. - Ein anderer. wegen MtOTdes bestrafter Jugendlicher berichtete über 
mit seiner Straftat zusammenhänlgende spezifische Schwierigkeiten der Bin-
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gliederung. Er wurde einige Zeit unter Mordverdacht in Haft genommen, bis 
skh herausstellte. daß ein ihm bekannter Rentner. mil dem er zusammenge
,,'esen war, iniulge einer Erkrankung gestorben war. 

Will der Strafvollzug den straffäl1:g Gewordenen resozialisieren, muß er seine 
E~iehungs- und Behandlungsmethouen sowohl orientieren an den gültigen 
Gesellschahsnormen, als auch an den Ursachen seiner kriminellen Handlungs
weisen. Für die Erörterung der inneren Eingliederungsschwierigkeiten sind 
meines Erachtens folgende den Soziaiisierungsprozeß und dessen Störung be
treffende Tatsachen wesentlich: 

]. Bei vielen unserer Straffälligen handelt es sich um Menschen, die in 
ihren sozialen Bezügen gestört sind und deren Bestreben in oft recht 
spezifischen Konfliktssituationen mit ausweichenden Daseinstechniken 
der Lebensbewältigung 'ZU reagieren in einem engen Verhältnis zu ihrem 
beeinträchtigten Selhstwertgefül-J steht 

2. Erkenntnisse der Sozialpsychologie, wie sie 'ZUm Beispiel bei Newcomb 
und Hartley vermittelt werden, lassen erkennen, wie Selbslwahmeh
mungen entstehen. wie sie wirken und welche Bedeutung sie für das 
Hineinwachsen in die Gesellsdlaft. also für den Sozialisierungsprozeß 
haben. 

Schon William lamas hat sich 1890 in seinen .Prinzipien der Psychologie" mit 
dem Problem des sozialen Selbst beschäftigt. unter dem er die .Anerkennung 
seitens der Mitmensdlen" versteht. Das SeIhst, die Art und Weise, wie sich 
ein Mensch innerhalb eines sozial bedingten Bezugssystems selbst wahrnimmt. 
spiegelt nach Sullivan die zusammengefaßten Urteile uer für das Individuum 
wichtigen Personen der Umwelt wieder. Das, so sagt Newcomb .Persönlichste 
und Privateste am Menschen· ist etwas Soziales. Es entsteht unter dem Ein
fluß sozialer Beziehungen und ist auch die SpiE::8elung des Bildes, das andere 
von uns haben. 

In der neueren Literatur hat uns Max Frisch in dem Ihnen sicher bekannten 
Stück • Andorra • die Bedeutung der Einsmätzung durch die soziale Umwelt 
für die Entwicklung der Selbstwahrnehmung in besonders beeindruckender 
Weise veransmaulicht. Er läßt den irrtümlich als Juden eingeschätzten Andre 
in dem Gespräch mit dem Pater u. a. folgendes sagen •• Seit ich höre, hat man 
mir gesagt. im sei anders, und ich habe geamtet darauf. ob es so ist, wie sie 
sagen. Und es ist so, Homwürden : Ich bin anders. Man hat mir gesagt. wie 
mein~gleimen sich bewegen. nämlich so und so. und idl bin vor den Spiegel 
getreten, fast jeden Abend, sie haben remt: Idl bewege mich so und so, im 
kann nimt anders. Im 'habe geamtet darauf, ob's wahr ist. daß ich alleweiI 
denke ans Geld, wenn sie midl beobadlteten und denken, jetzt denke ich 
ans Geld. sie haben abermals recht. Im denke alleweil ans Geld. Es ist so. Im 
habe kein Gemüt, ich hab's versucht, aber vergeblim: Ich habe kein Gemüt, 
sondern Angst Man hat mir gesagt. meinesgleimen ist feig. Auch darauf habe 
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im geachtet. viele sind feig, aber ich weiß es. wenn ich feig bin. Ich wollte es 
nicht wahr haben. was sie mir sagten. aber es ist so. Sie haben mich mit 
Stiefeln getreten und es ist so. wie sie sagen: Ich fühle mich nicht wie sie. Ich 
habe keine Heimat. Hochwürden haben gesagt. man muß das annehmen. und 
ich hab's angenommen. Jetzt ist es an Euch. Hochwürden. Euren Jud anzu
nehmen' . 
Als ich diese Stelle in Andorra zum ersten Male geleseIl habe. dachte ich an 
das besonders bedrückende Gesp,räch mit einem straffällig gewordenen Ju
gendlichen. dem seit seiner Kindheit von der Mutter eingeredet worden ist, 
daß sein Schielen ein Teufelszeichen sei und erkennen lasse. daß er bestimmt 
einmal ein Verbrecher werde. Er ist es geworden. wie die Rückfalluntersu
mung ergab. 
Für unsere Themenstellung ist es wichtig. festzustellen. daß die mit der B~ 
strafung im Strafverfahren und im Strafvollzug verbundene Beurteilung und 
Behandlung bei vielen der in ihnml Selbstwertgefühl häufig beeinträchtigten 
Straffälligen zu einer Verinnerlidmng des Strafmerkmals führt, die auch nach 
dessen Tilgung noch wirksam ist tJlnd der Resozialisierung entgegenwirkt. 

Die Einzeluntersuchungen lassen :wmeiche Ursachen für sold!e Beeinträdlti
gungen des Selbstwertgefühles erkennen und idl mödlte mich darauf be
schränken. an dieser Stelle einige zu nennen: Soziale Mängel (Tatsachen der 
sozialen Herkunft und Stellung. Unehelimkeit der Geburt. Feluen des Vaters. 
Annut. Herkunft aus einer _niederen" sozialen Schicht. Eltern, deren man sich 
schämt. sd!Iechte Umgangsformen) körperüme Mangel und Verunsicherung 
durch ständige Mißerfolgserlebnisse. zum Beispiel in der Schule. Untersu
dmngen. die in unserer Anstalt dlurmgeführt worden sind. lassen erkennen. 
wie häufig gerade dieses SdlUlvers,agen zu dem Gefühl der Unterlegenheit lind 
der Minderwertigkeit führt. 
Solme in ihrem Selbstwertgefühl beeinträmtigten Straffälligen. die sich den 
Mitmenschen gegenüber unterlegen und minderwertig fühlen. sind nimt nur 
abhängig von dem Ansehen. dsLS sie bei irgendwelchen Kameraden. von 
denen sie nid1t als Feigling betruchtet werden mödlten. genießen. sondern 
auch von den mit den Reaktione:n auf ihre Straftaten verbundenen Beurtei
lungen. Die Namwirkungen häufig abstempelnder Bewertungen sind nicht 
nur dann sehr negativ. wenn jahrelange Fehlbeurteilungen durm das Gerimts
gutadlten bestätigt und in das Urteil übernommen werden. Selbst der so all
gemein und nichtssagend wirkendie Begriff .smädliche Neigungen· wird. wie 
die Gruppendiskussion und die, Einzelausspramen der Zugangsabteilung 
immer wieder bestätigen. sellT oft His eine Anlage und damit als ein gegebenes 
_Sdlicksal" aufgefaßt. dem sich einige Straffällige madlt10s ausgeliefert fühlen 
und passiv fügen. Die Vorstellungen von ,kriminellen Anlagen- spielen so
wohl bei Straffälligen als auch bei deren Angehörigen und anderen Beurteilern 
oft eine kriminogene Rolle. weil sie durch eine falsche Antwort auf die Ur
sache krimineller Entwidclungen diese fixieren. 
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Vor zehn Tagen kam der heute 26-jährige Karl-Heinz zu mir. um über seine 
weitere Entwicklung zu berichten . .Er wurde vor drei lahren aus un erer Anstalt 
entlassen. nachdem er fünf lahre lugendstrafe verbüßt hatte. In vier Wochen 
kann ihm aller Wahrscheinlichkeit nach die Reststrafe von über fü nf Jahren 
erlassen werden. Wir lernten J<arl-Heinz als einen außerordentlich selhst
unsidleren. ängstlichen. gehemmten. sich ständig an der Bewertung durch 
seine Mitmenschen orientierenden Jugendlichen kennen. dessen Widerstands· 
kraft gegen seelische Belastungen sich verstärken ließ. da er sehr bindungs
fähig und bindungsbereit ist. Karl-Heinz war nach einem fast geglückten 
Selbstmordversuch in unsere Anstalt verlegt worden und hat erfreulidlerweise 
die dortige Zugangsbeurteilung der ersten Anstalt nicht erfahren. in der ihm 
eine nach der MetIlode Schiedt errechnete Rückfallwahrscheinlichkeit von 
95 % bescheinigt und die An Icht vertreten wird. daß bei Uun ein Gnaden
erweis nicht zu vertreten ist und die Gesellschaft möglichst lange vor ihm 
gesichert werden soDe. Hätte sich der Erziehungs- und Behandlungsplan auf 
diese negative Einschätzung gestützt. wäre es weder uns noch dem Bewäh
rungshelfer. der sich außerordentlich geschickt um Karl-Heinz bemüht. ge
lungen. bei seiner Eingliederung in die Gesellschaft wirkungsvoll zu heUen. 

Sehr häufig werden Straffällige deshalb falsch beurteUt. weil man von der Tat 
auf den Täter schließt und nicht zwischen Erscheinungs- und Ursachenbild 
unterscheidet. Schon 1911 schreibt Rohland in seinem Buch .Die soziolo
gische Stralrechtslehre· . daß es ein psymologischer Fehler sei von der Tat auf 
die Gesinnung des Täters zu sdlließen . • ln dieser Allgemeinheit ist jedoch der 
Schluß ein falscher. Es ist ein Irrtum. anzunehmen. daß das UnwerturteU. 
welches wir über das Verbrechen fällen. immer zugleich ein Urteil über die 
Persönlichkeit bedeutet. ein Urteil nimt Dm über die Besc:ha1lenheU der Tat. 
sondern aum über die des Täters .• 

Auch hierzu ein Beispiel. Der heute 30-jährige Ludwig, der erst vor wenigen 
Wodlen aus einer Strafanstalt nach fast zehnjähriger Strafzelt entlassen wor
den ist. wurde 1955 durm ein Jugendsmöffengeridlt wegen des versudlten 
schweren Raubes in vier Fällen und des vollendeten schweren Raubes in zwei 
Fallen. sowie wegen Diebstahls zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteiIL Er 
hatte in Wiesbaden in den späten Abend- bzw. Nadltstunden in sechs P-allen 
Prauen überfallen. sie von hinten angesprungen, gewürgt und zu Boden ge
rissen. In einem Falle nahm er die Handtasche. in einem anderen die Kolleg
tasche der Dberfallenen an sich. In den übrigen P-allen habe er versumt. die 
Handtaschen zu entreißen. Diese Taten hatte er in der Regel nach Genuß von 
Alkohol begangen. In der damaligen UrteUsbegründung heißt es wörtlidl • 

• Nadl dem Gutachten des Sadlverständigen. dem sidl das Geridlt voUinhalt
IIdl angesdllossen hat. bietet der Angeklagte das BUd eines mittelmäßig intelli
genten Mensdlen. der zu Triebhaltigkeiten und Sudlt neigt. Hinsimtlich seines 
Gemütes ist er weitgehend abgestumpft und kalt. Die von ihm begangenen 
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Raubüberfälle zeigen ein gefühlskaltes und gewalttäig-brutnles Vorgehen. Der 
Angeklagte scheint zum Typ der Neigungstäter mit krimineller VeranJaguDg 
zu gehören.· -

In einem Sitzungsprotokoll berichtete der Vertreter des Jugendamtes u. a.: 
•... Eindeutig stellte sich in der Ve.rhandlung heraus. daß das Tatmotiv nur 
reine Geldgier gewesen ist und nicht irgend welche sexuellen Beweggründe ihn 
zu seinem Tun veranlaßten. Der Angeklngte. der verhältnismäßIg schmädltig 
ist und durch einen Sprachfehler (Stotterer) irgendwie unbeholfen wirkte. 
machte rein äußerlich kaum den Eindruck eines Gewaltverbrecr..ers. In seiner 
ganzen Art wirkte er aber äußerst ungünstig und verschlagen .. . Das gefühls
kalte und berechnende Verhalten des Angeklagten. das in der Verha.ndlung 
zweifellos zutage trat. veranlaßte die Jugendgerichtshilfe im Gegensatz zu der 
schriftlichen Stellungnahme im Anschluß an die Schilderung der persönUcheD 
Verhältnisse des Minderjährigen die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht 
vorzuschlagen .• 

Die mit Ludwig in der lugendstrafanstalt dwchgeführte Untersuchung ergab. 
daß Ludwig bis zu seinem 6. - 7. Leben jahr ohne Schwierigkeiten zu spre
chen vermochte. Dieses Stottern wurde durch Angsterlebnisse {Lusgelöst und 
tritt seit dieser Zeit in besonders starkem Maße auf. wenn er erregt ist. Mit dem 
Einsatz der Pubertät wurde das Stottern für Ludwig zu einem beherrschenden 
Komplex. Er fühlte ich dadwch behindert. die von ihm sehr begehrten 
Freundschaften mit Mädchen aufzunehmen. da er sich z. B. sehr blamiert 
hatte. als er die Aufforderung zum Tanz nicht auszusprechen vermochte. Auch 
von seinen Kameraden fühlte er sich deshalb zurückgesel2t und isoliert. Er 
suchte vergeblich nach Wegen. die üm von seinem Spradlfehler befreien 
könnten. So beschäftigte er sich nidlt nur mit den billigen Schmökern und 
WUd-West-Büchem. durch die er auf Abwege gekommen sein soU. sondem 
auch mit medizinischen Büchern. in denen er Aufschluß über Operaüons
möglichkeiten zu finden suchte. Immer wieder suchte L. seine Hemmungen 
durch starken Alkoholgenuß zu überwinden. Diese Hemmungen zu beseiti
gen und sein Selbstvertrauen zu stärken. war unser erfolgloses E:emühen. Als 
wir Ludwig nach. drei lahren Strafzeit entließen. hatte er zwar seine Angst, er 
könnte die Gesellenprüfung als Schreiner nicht bestehen. durdl den erfolg
reichen Abschluß dieser Prüfung - im Theoretischen mit befriedigendem ",nd 
im Praktischen mit gutem Erfolg - überwunden. die Möglichkeiten ihn von 
seinem Sprachfehler zu befreien. hatten nidlt ausgereidlt. 

Sieben einhalb Monate nach dieser Entlassung ist Ludwig erneut straffällig 
geworden und wegen schweren Raubes zu einer Gefängnisstrafe von'" lahren 
und 6 Monaten verurteilt worden. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden auf 
die Dauer von 5 Jahren aberkannt. Aus der UrteüsbegTÜndung läßt sich ent
nehmen. daß Ludwigs Eltern damit einverstanden waren. daß ein lI -jähriges 
Mädchen. mit dem Ludwig sich anfreundete. bei ihm wohnen durfte. Im 
Apru 1959 verließ ihn dieses Mädchen überraschend. Acht Tage danach 
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suchte er abends ein Lokal auf. er begann zu trinken. enählle einer dort 
sitzenden Frau unt.er Tränen und mit Weinen. daß er Liebeskummer habe. 
und daß ihn seine Freundin aus BerUn verlassen habe. Sobald er von ihr Be
scheid habe. woDe er nach Berlin fahren. Sdiließli<il habe Ludwig mit dem 
Weinen aufgehört und beschlossen. mit dieser Frau gemeinsam eine Taxe zu 
bestellen. Während der Pahrt habe er sich ruhig verhalten und nimt gespro
men. Während der Fahrt wurde es ihm sehlemt und er äußerte den Wunsm. 
die Taxe zu verlassen. Nachdem er das getan hatte. übergab er sich und sah 
in der gleimen Straße. in der er früher seine Straftaten begangen hatte. eine 
Prau mit einer K01legtasche kommen. Er würgte diese und ergritJ die Kolleg
mappe. die er dann kun danach. ohne sich an dem Inhalt zu vergreifen. 
wegwarf. 

Ludwig wird von dem gleichen SachvelStändigen begutachtet. der ihn smon 
früher beurteilt hatte. Dieser äußerte u.a . wörtlich, •. . . Das Stottern ist. wie 
stets - als Ausdruck einer gewissen Gehemmtheit aufzufa en. Diese Ge
hemmtheit hinderte den Probanden aber seinerzeit nicht. zu bestlmmtenZeiten 
planmäßig seine Raubüberfälle auf Prauen durchzuführen. wobei er sich 
jedesmal eines gezielten WürgegritJes bediene. Eine sexuelle Motivierung 
lehnte er für seine damaligen Taten immer ab und teilte mit. er habe es ledig
lich aufs Geld abgesehen.· -

In der Zugangsbeurteilung der Brwachsenenanstalt stellt man die Prage. woher 
sein Sprachfehler wohl komme und ob die gewalttätigen Straftaten nicht Re
aktionen eines Kontaktmangels selen. Verdächtig in dieser Beziehung seien 
die geraubten Kollegmappen. von denen er keinen Gewinn haHe und die er 
nicht verwertet habe. Wörtlich beißt es, • Wenn eine derartige psychothera
peutisch zu behandelnde Grundlage besteht. liegt für den gegenwärtigen Straf
vollzug auch die Grenze für einen Resozialisierungserfolg vor. Alsdann würde 
nichts anderes übrig bleiben. als L. zum Schutze der Gesellschaft so lange als 
möglich in der Strafanstalt festzuhalten und ihn in der Anstalt möglichst 
zweckmäßig. so weit möglich. in seinem Beruf als Schreiner zu beschäftigen.· 
Dieser Plan wurde konsequent durchgefülut. Ludwigs Gnadengesuche wuro
den u. a. mit der folgenden Begründung abgelehnt •• Der Gefangene benötigt 
die,Vollstreckung der Reststrafe. um die notwendige Reife und Einsicht zu 
bekommen und um seine Komplexe wegen der Sprachstörungen restlos zu 
verlieren. Zur Zeit kann noch nicht erwartet werden. daß er künftig ein ge
setzmäßiges und geordnetes Leben führen wird .• 

Kurz vor Ende der Straf7..eit nimmt ein Fürsorger. der Ludwigs Probleme er
kannt hat. die Verbindung mit einer Frankfurter BrziehungsberatungssteUe auf 
und die Akte wird. nachdem Ludwig fast zehn Jahre Strafzeit verbüßt hat. mit 
einem Schriftwechsel abgeschlossen. in dem man sich Gedanken darüber 
macht. wo eine Möglichkeit bestünde. Ludwig nun endlich von seinem 
hemmenden SpIadlfehler zu befreien. 
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Angesichts der Problematik diesesPalles driingen sich versdUedeneFragen auf: 
Wenn das vom Sachverständigen im vorliegenden Falle abgegebene Pers··n
lichkeilSbiJd stimmen würde, was soUte der betreiTende Ludwig tun, um trotz
dem noch das nützliche Glied der Gesells<:haft zu werden, von dem in der 
Urteilsbegriindung gesprochen wird'? War der Strafvollzug geeignet. um seine 
Hemmungen zu beseitigen, sein Selbstwertgefühl zu heben? Wird skh Lud
wigs Selbstauffassung stärker an der ermutigenden Beurteilung durch seinen 
Filrsorger, die nidlt zur Grundjage seiner Behandlung gemacht wurde. oder 
an der negativ abstempelnden seines Gutachters orientieren. in dessen Sinne 
die Entscheidungen des Gerichtes und des Strafvollzugs erfolgten? 

Haben die Maßnahmen des Gerichtes und die 9Yz-jährige Strafzeil eh't'as zu 
Ludwigs Wiedereingliederung in die Gesellschaft beigetragen. oder haben ie 
seine Sdlwierigkeiten verstärkt und diese Eingliederung erschwert? 

Es wurde einleitend gesagt, daß den inneren Eingliederungss hwierigkeiten 
nach unseren Beobachtungen und Untersuchungsergebni en eine größere 
Bedeutung zukommt aIs äußeren Bingliederungsschwierigkeiten. l[mmer wieder 
sud1en Sttafent1assene das Gespräch mit Menschen. die ihnen im Zusammen
hang mit ihrer Strafzeit bekannt geworden sind. Es sind .uldlt nUl' die ehemaJi
gen Mitgefangenen. die sie sudlen, um mit ihnen neue Straftaten zu begehen. 
wie es häufig in der O/Jentlidlkeit gesehen wird. Auch diese ehmnaligen Mit
gefangenen suchen die Strafentlassenen nach meinen Beobadltungcll häufig 
erst dann. wenn sie glauben. keinen richtigen Anschluß an andere. d. h. nicht 
mit einem Strafmakel Behaftete finden zu können und wenn ie unter ihrer 
Isolierung leiden. Bin vor fünf Jahren entJassener junger Straffälliger. der heute 
als Vertreter tätig ist. beridltete mir vor kurzem. daß er auch noch heute in 
enger Verbindung mit seinem früheren Bewährungshelfer lehe. weil er sonst 
mit niemanden über seine nodl unbewältigte Vergangenheit spr,echen könnc_ 
Noch heute leide er wegen des Makels der damaligen Strafe und fühJe sich. 
z. B. den Eltern seiner Braut gegenüber. sehr gehemmt. Es habe ihn starke 
Oberwindung gekostet. diese überhaupt aufzusuchen. 

Außer seinem Bewährungshelfer. der jetzt einige hundert Kilometer ndemt 
wohnt. könne er mit niemandem über die mit der Strafzeit zusammenhängen
den Probleme spremen. ohne neue Schwierigkeiten zu bewirken und Vor
urteile zu weden. - Wie nachhaJtig die mit einer Haft verbundene DiffllDlie
rung sich auch dann auswirkt, wenn sie unverschuJdet war. haben aUe die
jenigen erlebt. die .in Kriegsgefangensd.aft und in politischer Hart gewesen 
sind. 
Aus dem Angeführten. vor allem der Feststellung. daß die äußer,~n Schwierig
keiten bei der Eingliederung Strafentlassener im alJgemeinen ge-ringer aJ die 
inneren einzuschätzen sind. ist m. E. vor allem zu folgern. 

I . Es muß der außerordentlich verbreiteten Bereitsdlaf1 ~zu obcrlläro
lichen. voreiligen und unkrit.ischen. am BrscheinungsbiJd abgeleiteten 
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Klassifizierung und Etikettierungen entgegengewirkt werden. Diese 
führen dazu. daß schon der jugendliche Straffällige. der sich selbst nach 
den Ursachen seiner strafbaren Handlungen fragt. zu einer falschen 
und lähmenden Selbsteinsdlätzung kommt. Besonders bei jugend
lichen Straffälligen wirkt sim die zu frühe und voreilige. häufig am 
Ersd\einungsbiJd orientierte Abstempelung negativ aus. führt zu einer 
Verinnerlimung des StraImakels. einer Fixierung der kriminellen Ent
wicklung und begünstigt damit die Eingliederungssmwierigkeiten. Mit 
Recht stellt Brauneck in ihrer Zusammenfassung der Untersuchungs
ergebnisse über • Die Entwicklung jugendlimer Straftäter· fest. daß der 
erzieherisme Optimismus im allgemeinen nimt zu groß ist. .lm Ge
genteil-. so sdueibt Brauneck .• eher werden zu früh negative Urteile 
ausgespromen. und vor allen Dingen besteht eine zu große Tendenz 
der Erzieher. im jeweiligen Augenblick zu einern endgültigen Urteil 
darüber zu kommen, ob der Jugendlime nun ZUr Vernunft gekommen 
ist oder ob dom alles vergeblim war. Es sieht fast immer so aus. als ob 
der Jugendlime sim gerade in dem Augenblick, wo der Erzieher. der 
Heim- oder Strafanstaltserzieher. der Fürsorger oder Rimter über ihn 
sdueibt. sim in der endgültigen Lebensentsmeidung darüber befindet. 
ob er für immer ein gutes Mitglied der Gesellsmaft oder für immer 
verworfen und ausgescDieden sein soll. Nicht entscheidend ist. wie die 
Aussage gemeint war. sondern wie sie sich auf die Selbstwahmehmung 
eines Straffälligen auswirkt und ob diese Selbstwahrnehmung die Ein
gliederungsschwierigkeiten verringert oder fördert .• 

2. Wenn den irmeren Eingliederungssd:lwierigkeiten. also denen, die 
durm eine VerinnerJimung des Strafmakels entstehen. eine solche 
Bedeutung zukommt und wenn sich die Praxis des gegenwärtigen 
Strafverfahrens und des Strafvollzugs so auswirkt. daß eine negative 
Auswirkung des Strafmakels gerade bei den differenzierteren Straffälli
gen aum dann noch besteht. wenn dieser Strafmakel nam den gesetz
lichen Vorschriften smon als getilgt zu betrachten ist. so müßten Straf
verfahren und Strafvollzug dahingehend überprüft werden. inwieweit 
sie von mit der Strafe verbundenen Diffamierungen befreit werden 
können. Zwischen der Praxis des Strafvollzugs und der Vorsmrift in 
der Ziffer 61 der für das gesamte Bundesgebiet geltenden Dienst- und 
Vollzugsordnung besteht ein Widerspruch. In dieser wird verlangt: 
.Der Gefangene ist mensmlim und gerecht zu hehandeln. Das Ehr
gefühl ist zu schonen .• 
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3. Besonders wesentlich erscheint es mir. dem Straffälligen die weder im 
S1rafrecht nom im Strafvollzug vorgesehene Möglichkeit der Wieder
gutmachung des 8ngerimteten Schadens und dnrüherhinaus die Mög
limkeit zu positiven Taten für die Gesellsmaft zu geben. In einem 
ostzonalen Film. in dem die Auswirkungen des Strafmakels auf das 



Bewußtsein eines jungen Mannes dargestellt werden - er isolierte sich 
im Betrieb und wurde wegen seines Makds. unter anderem durch die 
Mutter seiner Freundin abge1ehnt. suchte sich einen ehemaligen Mit
gefangenen. der den gleichen Make1 wie er hat und ihm dteshalb nichts 
vorwerfen kann - in diesem Film wird von einem Glücksfall berim
tet. der es diesem jungen Mann ermöglicht. ein üherfllhrenes Kind 
schnell in die Klinik zu bringen und es dadurch zu rettelrl. Er faßt das 
als eine Sühne auf und findet das Selbsthewußtsein wiedt:r. das es ihm 
nun ermöglicht, sich ohne Schwierigkeiten in die Gesellschaft einzu
ordnen. Einer unserer nicht rüddällig gewordenen Jugelrldlichen. der 
während der Strabeit an einem Bme-Hilfe-Kurs unseres Anstaltsarztes 
teilgenommen hatte. betätigte sich später mit ähnlichem Erfolg frei
willig in seiner Freizeit in Krankenhäusem. Schon in der für unsere 
Themenstellung klassischen Darstellung des • Verbrechen! aus verlore
ner Ehre- *). die uns Schiller gegeben hat. wird auch dieses Bestreben 
erkennbar. durch gute Taten für die Gesellschaft zu elne:m Ausgleich 
mit dem eigenen Selbst zu kommen. Der straffällig gewordene Sonnen
wirt bittet den König vergeblich. begnadigt zu werden und bei ihm 
den Rest seines Lebens als Soldat dienen zu dürfen. 

Gerade weil es eine Tatsache ist. daß sich der Straffällige ,a.ls besonders 
geeignetes Objekt für soziale Vorurteile anbietet. weil die: Gesellschaft 
also ihre Verbrecher aum zur eigenen Selbstbetätigung braucht. muß 
der Straffällige schon im Strafvollzug auf diese Situation seelisdt vor
bereitet werden und auch später - was der Regelfa]) 5(10 müßte -
unter dem Einfluß des Bewährungshelfers seine Frustra1tionstoleranz. 
seine Belastbarkeit. Widerstandskraft und rahigkeit der Konilikt- und 
Lebensbewältigung zu erhöhen. daß er ohne Schwierigkeiten mit dem 
Strafmakelleben kann. Dazu ist es erforderlidl. daß mall das Ehrgefühl 
des Straffälligen nicht nur in papiernen Vorsduiften schont. sondern 
daß diejenigen. die von amtswegen mit ihm zu tun habem. alles Ver
meidbare unterlassen. was sidl diffamierend auswirkt und sein Selbst
gefühl schwächt. Besonders gilt das für negative Etikettierungen. die 
verinnerlimt und damit zu kriminogenen Faktoren werden. _Im 
brau rote keine guten Eigenschaften mehr. weil man keine mehr bei 
mir suchte' • sagte der oben erwähnte Sonoenwirt. Aum soUte man die 
Bewältigung des Strafmakds nicht nur dadurch erleichtern. daß man 
den Straffälligen symbolisch enttätowiert. sondern mn auch anregt und 
ihm dazu Gelegenheit gibt. sich durch gute Taten und Wiedergut
machung mit sim zu versöhnen. daß er es ertragen kann . die Gruppe 
der Makelhaften zu verlassen und wieder in die der offiziell Makel
losen zurückzukehren und dort zu leben. 

"I Abledruc:lrt ZfStVo 1!lSi. UVI S. 125 - 210 
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Die Sozialstruktur der Gefangenen 
der Strafanstalt Bernau 

von Anselm S c h m i cl 

In den lahren 1964 und 1965 wurden von mir 1007 Gefangene zu ihren 
Lebensläufen befTagt. Dabei wurde anhand von Zähllisten die nachfolgende 
Obersid\t erstellt. Die Quersdmitte durch die einzelnen Jahre untersdüeden 
sid\ dabei so unwesentIim, daß sie nicht angeführt zu werden brauchen. Zu 
einigen Punkten Uegen Vergleichszahlen des bayerischen statistischen Landes
amtes für die bayerische Bevölkerung vor, die jeweils in Klammem angeführt 
sind. 

I. Geburt: 
Es waren ehelich geboren 
unellelim geboren 

2. Erziehungsurnwelt: 

844 = 83,9% 
163 = 16,1 % (9,5 %) 

In einer geordneten Eltern~e wumsen auf 578 = 57,3 % 
bei Pflegeeltern 155 = 15,2 % 
bei Stiefvater oder Stiefmutter 58 = 5,7 % 
nur in einem Heim wurden groß 89 = 8,8 % 0963: 0,19 %> 
nur von der Mutter wurden enogen 127 = 12,6 % 
Eine geordnete Erziehung wiesen auf 578 = 57,3 % 
es ist aber ein reiner Zufall, daß diese Zahl mit der der geordneten Elternehen 
übereinstimmt. 
Die Eniehung war lückenhaft bei 
in einem ausgesprochen asozialen MilUeu 
waren geboren und aufgewachsen 
Familienangehörige waren vorbestraft bei 

3. FürsorgeerziehunB: 
In Fürsorgeerziehung befanden sidl 
in ihrer Jugend 

4. Herkunft: 
Es lebten vorwiegend in der Großstadt 
Es lebten vorwiegend in der Kleinstadt 
::;0 000 bis 100 000 Einwohner 
Es lebten vorwiegend in 'Orten 
unter 5 000 Einwohnern 
Heimatvertriebene des letzten Weltkrieges 
waren 
F1üchdinge aus der 5BZ 
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429 = 42,7% 

52 = 5,1 % 
75 = 7,4% 

171 = 16,9 % 0963: 0,14%> 

579 = 57,3 % 0963: 21.2 %l 

213 = 21.1 % 0963: 28,8 %> 

215 = 21.3 % 0963: 50,8 %> 

169 = 16,7 % (Bayern, 14.1 %) 
102 = 10,1 % (Bayern: 6.3%> 



5. A rbei ts leben: 
Ein geordnetes Arbeitsleben führten 
ein unbeständiges Arbeitsleben mit 
häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes 
wiesen auf 
Herumtreiber mit Gelegenheitsarbeiten 

554 = 55% 

352 = 35% 

waren 101 = 10 % 
(Bayern 1963: 0,08 %> 

Einen Beruf hatten fest erlernt 
und waren in diesem auch tätig 337 = 33,4 % 
Von einem fest erlernten Beruf waren 
zu einem anderen Beruf übergewechselt 
Ungelernte Arbeiter waren 

6. Familie : 

268 = 26,6% 
402 = 39,9% 

Verheiratet waren am Tage des Strafantritts 231 = 22,9 % 
(Bayern 1961: 50,5 %) 

Einmal geschieden waren 243 = 24,1% 
(Bayern 1961 : 1.0 %) 

(in dieser Zahl sind auch die mehrmals Geschiedenen enthalten für Bayern). 

Mehrmals geschieden waren 35 = 3.4 % 
Ein uneheliches Kind besaßen 187 = 18,5 % 
mehrere uneheliche Kinder hatten 66 = 6,5 % 

7. Soziale Bindungen: 
Peste soziale Bindungen an Eltern und 
eigene Familie lagen vor bei 
lockere soziale Bindungen bei 
sozial bindungslos waren 

8. Kriminalität: 

253 = 25,1 % 
382 = 37,9% 
372 = 36,9% 

Bei der ersten Jugend- oder Erwachsenenstrafe hatten die Gefangenen nach
folgendes Alter: 
unter 15 Jahren: 
15 - 16 Jahre: 
16 - 17 lahre: 
17 - 18 Jarne: 
18 - 19 Jahre: 

34 = 3.3% 
47 = 4,6% 
87 = 8,6% 

108 = 10,7% 
130 = 12,9% 

19 - 20 Jab.re: 
20 - 25 Jahre: 
26 - 30 Jahre: 
über 30 Jahre: 

Zum zweiten Mal in Bernau verbüßten eine Strafe 
zum dritten und wiederholten Mal in Bemau waren 

In = 12,6% 
278 = 27,6 % 
101 = 10,0% 
95 = 9.4% 

203 = 20,1 % 
W4 = 10,3%. 
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Bericht über eine Vortragsreise in die Türkei 
von Edgar SeI g e *) 

Am I. September 1965 reiste ich dem mir erteilten Auftrag gemäß nach An
kars. um vor Vollzugshediensteten und richterlichen Beamten der StrafvoU
zugsvenvaltung im türkischen Ju tizruinisterium über neue Behandlungs
methoden für Straffällige und über Gruppentherapie eine Reihe von Vor
lesungen zu haJten. 

Ich wurde auf dem Augplatt von dem stellvertretenden Generaldirektor des 
Gefängniswesens und einem türkischen Richter empfangen. der mir als 001-
metsdler und ständiger Begleiter für die ganze Dauer meines Aufenthaltes in 
der Türkei zugeteilt war. 

In den ersten Tagen nahm ich Kontakt mH den türkischen Justizbehörden auf. 
Am Tag nach meiner Ankunft wurde ich im Justizministerium von dem 
Herrn Staatssekretär und dem Herrn Generaldirektor des Gefängniswesens. 
und einige Tage später von dem Herrn Justizminister empfangen. Ich wurde 
über die Situation des türkischen StrafvoUzuges in großen Zügen unterrichtet. 
und Zeit und Ort meiner Vorlesungen wurden festgelegt. 

Smon um zweiten Tage meines Aufenthaltes erhielt ich Gelegenheit. die 
offene Jugendstrafanstalt in Ankara und die offene Strafanstalt für erwachsene 
Straffällige in Ankam eingehend zu besichtigen und mich über alle dabei 
auftauchenden Fragen zu unterrimten. Auf meine Eindrücke vom tÜlkischen 
Strafvollzug komme ich in meinem Bericht zurück. 

Am 6. September 1965 hege.nn ich meine Vorlesungen. die ich in täglicher 
Folge fortsetzte. Sie waren am 17. September 1965 beendet. Meine Vorle
sungen hatten im einzelnen folgende Themen zum Inhalt: 

I . Einführung in die Aufgabe. Grundsätze für die Behandlung Straffälli
ger. Belastungen für die Behandlung in der Anstalt und die grund
sätzlichen Möglichkeiten ihrer tJberwindung. 

2. Die Methodik des Jugendvollzuges als Beispiel für die Behandlung von 
Straffälligen überhaupt. Die Jugendstrafe von unbestimmter Dauer als 
besondere auf Persönlichkeitsbehandlung ausgerichtete Strafmaß
nahme. 

3. Progressive Vollzugsgestaltung. Behandlung in geschlossenen. halb
offenen und offenen Anstalten oder Abteilungen von Anstalten. 

4. Die persönliche menschliche Beziehung zu den Gefangenen und die 
darauf aufbauende E1nzeJhchandiung. 

'J AuI Enmdll'n der rÜrkl. <;beo VolI .... S. beh6rde I ~l Resl .. rungodJr klor Dr. S<11@e. Vo .. 'and der 
)u8endsrrol"nlrah Horford. vom General" heranal de. Europnr"IM brouftrogl worden. Im flah
mon dei Projlromml der rechnl~ch"n Hilfe In der Türkei Vorle "n~('n fllr Persoßen zu halren. 
die mll der Dl.'bandlun~ StrafIiilllser leden Alte .. befaßt .Ind. In dem Dt'nml .chlldt'rt der Ver
tllHC!r ."Ine wahrend detl AuleDlh .... 111 der TOrk1.'1 vom I. bJ 30. Soplemher J96S gewonn nen 
E1ndrild(e. 
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5. Persönlichkeitserforschung. Diagnose und Prognose. 

6. Gruppenbehandlung: Gruppenpädagog;k. Gruppentherapie. Das 
Gruppengespräch (group counselling) als besondereBehandlungsforrn. 

7. Spezielle Gruppenarbeit. I. Teil. Berufsgruppen (berufliche Ausbil
dung) und Unterrichtsgruppen. 

8. Spezielle Gruppenarbeit. 2. Teil. Preizeitgestaltung. 

9. Behandlung von Straffälligen in der Freiheit durch Bewährungshelfer. 

10. Auswahl. Ausbildung und Zusammenarbeit der Strafvoilizugsbedien-
steten. Zusammenfassung. 

Der Kreis meiner Zuhörer bestand regelmäßig aus etwa 30 - 40 im Strafvollzug 
tätigen Persönlichkeiten. Dazu gehörten die sämtlichen höheren Vollzugs
beamten des Strafvollzuges im Justizministerium. Richter. Staatsanwölte. die 
Anstaltsleiter aus Ankara, sowie weitere AnstaJtsJeiter von Anstalten außer
halb Ankaras. ferner Vollzugs bedienstete wie Lehrer und Pümorger. Dazu 
kamen weitere inte.ressierte Persönlichkeiten aus anderen Beruf .~weigen . Die 
Vorträge waren öffentlich und wurden regelmäßig im tfukischE:n Rundfunk 
angekündigt, wie audl regelmäßig in Rundfunk und Presse über sie berichtet 
wurde. 

An einem der Vorträge. der als besondere Veranstaltung angekündigt und zu 
dem besonders eingeladen wurde. nahmen der Justizminister. der Staats
sekretär. die höchsten Ridlter von Ankara. sowie der Generalstaatsanwalt und 
Professoren der Juristischen Fakultät teil. In diesem Vortrag behandelte ich die 
Gruppenarbeit und insbesondere die Porm des group counselll ng als heute 
besonders diskutierte Behandlungsform. 

Die Vorträge wurden von dem Dolmetscher. dem Ridlter Herrn Ahmed 
Buharali. abschnitlsweise ins Türkisdle übertragen. Ihm hatten zum Zwecke 
der Obersetzung die Vorträge redltzeitig vorher. in der ersten Augus ölfte. 
vorgelegen und die Obersetzungen lagen bei meinem Eintreffen in Ankara 
fertig vor. Ich hatte den Eindruck. daß die Obertragung den lnhlalt zutreffend 
wiedergab. zumal im jeden Vortrag zuvor noch einmal genaues.tens mit ihm 
durmgespromen habe. Sämtlime Vorträge wurden in dem neuel:l. modemen. 
großzügig eingeridlteten großen Vortragssaal in der offenen Anstalt in Ankara 
gehalten. d~ für annähernd 300 PClSOnen Platz bietet. Die Vorlesungen 
snllen. wie mir der Herr Minister und der Herr Staatssekretär bei meiner Ver
abschiedung aus Ankara mitteilten, als Sonderband gedruckt und allen Voll
zugsbediensteten in der Türkei zugiingUdt gemacht werden. 

Nach Abschluß meiner Vortragsreille konnte ich eine Reihe weit.erer Straf
anstalten in der Tfukei besichtigen und weitere Unterhaltun~ten mit dem 
stellvertretenden Generaldirektor rur das Gefängniswesen - der General
direktor Yumlu selbst mußte zu einer längeren Dienstreise ins Ausland fah
ren - sowie mit den Herren des Ministeriums führen. Zunächst führte eine 
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dreitägige Reise in die Strafanstalten in Kaysen (gesdl1ossene Anstalt) und 
Nigde (offene Anstalt). Für diese Reise. hei der mehr als 1000 km zurück· 
zulegen waren. stand mir. wie auch für alle Fahrten innerhalb von Ankara. 
ein großer Dienstwagen des Ministeriums Zllr Verfügung. Eine weitere Reise 
führte zur Besichtigung der geschlossenen Anstalt in Konya. In der letzten 
Woche. in der ich mich programmgemäß in Istanbul aufhielt. besichtigte ich 
die dortige große UntersuchungshaftanstaJt. sowie die auf der Insel Imrali im 
Marmarameer eingerichtete Strafanstalt für ausgesuchte erwachsene Straf
gefangene. Diese Reise. die mit einem Motorboot der Justizverwaltung ausge
führt wurde. nahm zwei Tage in Anspruch. Damit war die vorgesehene Zeit 
meines türkischen Aufenthaltes beendet. Am 30. September 1965 bestieg ich 
in Istanbul das italienische Schiff St. Georgio nach Genua. das dort sm 
6. Oktober 1965 eintraf. Von Genua trat ich am gleichen Tage die Heimreise 
mit der Eisenbahn an. 
Bei der Leitung und Verwaltung der türkisdlen Strafanstalten ist regelmäßig 
eine AufgabenteUung in der Weise durchgeführt. daß ein richterlicher oder 
staatsanwaltlicher Beamter für Aufsicht und lJberwachung der einzelnen An
stalt zuständig ist, der aber seinen ständigen Sitz regelmäßig nidlt in der An
stalt selbst. sondern bei der Justizbehörde des betreffenden Ortes hat. Die prak
tische Leitung der Anstalt an Ort und Stelle obliegt einem Direktor. der stän
dig in der Anstalt und für den Vollzug im einzelnen verantwortlid1 ist. Ihm 
steht meist noch ein zweiter Direktor zur Seite. dem die Verantwortung und 
Beaufsichtigung der Gefangenen obliegt. und dessen Aufgabenbereich etwa 
mit dem Verwaltungsdienstleiter und Polizeiinspektor unseres Erwachsenen
vollzuges vergleidiliar ist. 

Bei den von mir in Ankara besichtigten heiden Anstalten der Jugendstraf
anstalt und einer Erwachsenenanstalt. handelt es sim um offene Anstalten. Die 
Jugenclstrafanstalt liegt außerhalb der Stadt in einem weiten. offenen. weder 
durch Mauer noch durch Zaun abgegrenzten Gelände. Die Unterkunftsräume. 
die Werkräume. sowie ein großes. neues Sdml- und Freizeit gebäude sind in 
aufgelockerter Form im Gelände verteUt. 

Die Werkstättenräume sind in recht gutem Zustand. genügend groß. genügend 
belichtet und mit den erforderlichen Masroinen gut ausgestattet. Sehr schön ist 
das verhiiltnismäßig neue. mehrstöddge. große Schul· und Freizeitgehäude. in 
dem sich genügend Klassen für den Schulunterricht. ein großer Gemeinschafts
raum. in dem sidl die Jungen zum Lesen und Schreiben aufhalten können. 
sowie ein geradezu luxuriös ausgestatteter großer Vortragsraum mit etwa 
300 Plätzen befinden. Dieser Raum steht, wie mir versichert wurde. den jun
gen Gefangenen mehrmals in der Woche zu Füm- oder sonstigen Vorführun
gen zur Verfügung. Am Tage meiner Besichtigung übte dort eine Blaskapelle 
der Jungen. die mich auf eille von mir geäußerte Bitte hin auch mit einem 
kleinen Blaskonzert erfreute. Vor diesem Gebäude liegt ein großer. schöner 
Sportplatz. 
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Im Gegensatz hierzu sind die Unterbringungsräume für die Nadlt nicht aus· 
reidlend. Die Jungen sind zu 60 - 80 in mehreren großen Schlafsälen in dirn! 
nebeneinander und übereinander aufgestellten Betten untergebrBlrnt, die den 
Eindruck starker lJberbelegtheit madlen. Sdlwierigkeiten und Unzuträglirn
keilen, insbesondere auf gesdllerntlirnem Gebiet, sollen sich, wie mir auf 
meine Prage gesagt wurde, hieraus nirnt ergeben. Aufsidlt und Kontrolle wird 
aber bei dieser Situation nirnt leicht durdlZufühlen sein. 

Die Anstalt war am Tage der Besichtigung mit 280 jungen Gef.angenen be
legt. Die Kapazität beträgt 300 junge Gefangene. Die ZuweisuD;g erfolgt. so
weit idl erfahren konnte, aus anderen gesdllossenen Anstalten. Die Belegung 
stellt daher eine positive Auswahl aus den jungen Straffällig.en dar. Die 
Altersklassen bewegen sidl zu 80 % zwisdlen 11 und 18 Jaluen. 20 % sind 
bis zu 21 Jahren alt. Die Strafmündigkeit beginnt mit 11 Jahren . Der Alters
untersdlied zu den deutsrnen Verhältnissen dürfte in den dUJdfl die klima
tischen Verhältnisse und die Gesamtsituation des Landes bedingten beson
deren Entwicklungs- und Reifeverhältnissen begründet sein. Allerdings marn
ten einige Iljährige Gefangene, mit denen im sprarn, dodl einen ausge
spromen kindlirnen Eilldruck auf mich. Einer von ihnen war wegen einer 
sittlichen Verfehlung mit noch kleineren Kindern zu einer mehJjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt. Der Anteil der Sexualdelikte erschien mir mit 54 % 
der Belegung überrasrnend horn. Wegen Diebstahls WaIen 33 (Yc, verurteilt. 
die übrigen wegen Tötungsverbremen. 

An AIbeitsbetrieben verfügt die Anstalt über eine SdUosserei. in der etwa 
75 Jungen aIbeiten, eine Sdmeiderei mit etwa 40 Jungen, eine SdflUhmamerei 
mit etwa 70 Jungen, eine Tismlerei mit ebenfalls 70 Jungen, sowie eine Gärt
nerei und eine Hühnerzudlt. Sämtlime Betriebe sind als Ptoduktionsbetriebe 
aufgezogen und mit modernen Masrninen gut eingerirntet und ausreichend 
mit AIbeit versehen. In allen Betrieben werden ordnungsmäßige L,ehren für die 
in Frage kommenden jungen Gefangenen durdlgeführt. Die Enlsdleidung 
über eine Lehrausbildung wud auf Grund einer nam drei Monaten durmge
führten Eignungsprüfung getroffen. Die Berufsausbildung schien mir ausge
sprochen gut zu sein. Die AtmosphäJe wirkte aufgelockert und matürlirn. Für 
die Ausbildung stehen 25 Werkmeister zur Verfügung. 

Der Unterrimt wird als Elementarunterridlt von 7 LehIern erteilt. An ilim 
nehmen alle jungen Gefangenen teil, die des Elementarunterrichts bedürfen . 
Das ist der größere Teil. Mir wurde die Zahl von 150 Jungen I~enannt, die 
wörnentlirn 20 Stunden Unterrirnt erhalten. 

Die seelsorgerisdIe Betreuung wud von freien K.räftell von drauHen durrnge
führt. 
In der arbeitsfreien Zeit sind die Jungen in ibJen Besmäftigungell frei. Die 
freie Zeit wird mit Sport, Spiel, Musik (Instrumentengruppe), Lese,n, sowie mit 
den erforderlimen Reinigungsarbeiten ausgefüllt. Eine Methodik der Freizeit-

235 



beschäftigung. gelenkte Gruppenarbeit und Zuteilung zu bestimmten Freizeit
gruppen fIndet nicht statt. Der Vollzug verzichtet auch auf die bei uns übliche 
progressive Gestaltung. Er läuft in gleidunäßig offener Form vom Beginn bis 
zur Entlassung durch. 

Die Entlassung erfolgt in der Regel nach Verbüßung von 2/3 der Strafe. Die 
Strafen werden nach allgemeinem Strafrecht und in dem auch für Erwachsene 
geltenden Rahmen verhängt. Die Strafdauer bewegt sich von kurzen. nach 
Tagen bemessenen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren. Die Durchschnittslänge 
des Vollzugs soll bei 1 - 2 Jahren liegen. 

Außer den genannten Werkmeistern und Lehrern verfügt die Anstalt neben 
dem Anstaltsleiter über einen Arzt und einen Zahnarzt sowie über Aufsichts
kräfte. Diese sind im Vergleich zu unseren Verhältnissen zahlenmäßig außer
ordentlich gering. Es sind etwa 20 - 25 Aufsichtskräfte vorhanden. Die Ent
weid1Ungen halten sid1 in engem Rahmen. Mir wurde eine Zahl von monat
lich 1 - 2 Entweichungen genannt. Die Bntweichung gilt als strafbare Hand
lung. Die betreffenden Jungen werden bei ihrer Wiederergreifung bestraft und 
einer gesdllossenen Anstalt zugeführt. 

Der Gesamteindruck dieses 'ugendvollzuges ist bestimmt durch die großzügige 
Handhabung der offenen Vollzugsfonn. die auf bestimmte Methodik ver
zichtet und den Jungen außerhalb der Arbeit viel Freiheit läßt. sowie durch 
gründliche und gediegene Berufsausbildung. Die Gesamtatmosphiire ist ge
kennzeichnet durch eine freundliche. aufgesdllossene. dabei durchaus diszi
plinierte Haltung der jungen Gefangenen. und eine verständnisvolle und 
erzieh~risch bemühte Haltung der Beamten. die durch die sehr eindrucksvolle. 
ausgeglichene und zielklare Persönlichkeit des noch jungen Anstaltsleiters 
wesentlich mitgeprägt zu sein scheint. 

Der Anstalt fehlt die psychologische und psychiatrische Mitarbeit und die 
Ausstattung mit sozialpädagogischen Kräften. die neben dem von den Lehrern 
erteilten Unterricht sim der erzieherismen Formung des einzelnen Gefan
genen. der Gruppenarbeit. sowie der fürsorgerischen Bntlassungsvorbereitung 
widmen. 

Gleich eindrucXsvoll war mir aum der Strafvollzug an erwachsenen Gefan
genen in der offenen Anstalt in Ankara. 

Diese Anstalt ist von außen ebenfalls rumt als Gefängnis erkennbar. Sie be
steht aus einer Reihe einzelner. älterer Gebäude. in denen die Arbeitsbetriebe 
sowie die Schlafsäle eingerichtet sind. Die Belegung betrug am Tage meiner 
Besimtigung 285 Gefangene. womit die Kapazität annähernd erschöpft war. 
Sie liegt bei 300 Gefangenen. Die Einweisung erfolgt auf Grund einer Aus
wahl aus anderen geschlossenen Anstalten. die von einer Kommission von 
Gefängnis- und Verwaltungsbeamten vorgenommen wird. Es werden Strafen 
bis zu 36 Jahren in der Anstalt vollstredct. 
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Der wesentlichste Arbeitsbetrieb ist eine Druckerei. in der in zwei Schichten 
gearbeitet wird und in der insgesamt etwa 150 Gclangene besd,äftigt sind. 
Dieser Betrieb versorgt die Gefängnisverwaltung und die Justiz mit den not
wendigen Fonnularen und Büchern. Daneben hElt die Anstalt ejn'~ Tischlerei, 
'lIDe Schneiderei und eine Polsterei, die ebenfalls gut eingerichtet sind und 
vorzüglich arbeiten. Alle Betriebe sind Produktionsbetriebe, und der Anstalts
leiter erklärte mir, daß die Einnahmen der Arbeitsbetriebe, die der ArIstalt 
wieder zuflössen. Ergänzungen und Erweiterungen der Betriebe sowie neue 
Bauten ermöglimten. So ist, wie mir berichtet wwde. das neue. sehr schöne 
Freizeithaus aus solmen Mitteln gebaut worden. In diesem Preizeithaus sind 
ein sehr smöner Vortragssal mit etwa 275 Pliitzen, ähnlich dem In der Jugend
strafanstalt mit bequemen gepolsterten Ledersesseln ausgestattet. ein großer 
Bibliotheksraum sowie Lese- und Spielräume mit moderner. zweckmäßiger 
Ausstattung eingerlmtet. In ihrer Preizeit können 51m die Gefangenen be
liebig in diesen Räumen aufhalten und Bücher. Zeitschriften und Spiele frei 
benutzen. Zur Verfügung stehen feiner ein großer gemeinsamer Eßraum. 
sowie ein kleinerer Bßraum für solche Gefangenen, die aus besonderen Grun
den sm gemeinsamen Essen nicht teilnehmen können. In diesem Raum kann 
aum besonders gekocht werden. In Ihrer freien Zeit können sid, die Gefange
nen im ArIstaltsgelände frei bewegen. Es steht ihnen auch eine Kantine zur Ver
fügung. in der sie einkaufen und auch zusammen sitzen und die zum Verkauf 
stehenden Dinge (Tabak. sonstige Lebensmittel. GerlUßmittel. Getränke außer 
Alkohol> zusammen venehren können. 

Die Belohnung der Gefangenen liegt bei vier türkischen Lira täglich. das ent
spricht in der Kaufkraft etwa 1,50 DM. Bis zu 30 Lira steht ihnen monatlicher 
Einkauf frei. 

Wenig günstig sind auch hier die Unterbringungsverhältnisse bei Nacht. In 
mehreren großen Schlafsälen sind die Gefangenen in eng beieinander und 
übereinander stehenden Betten zu 60 - 80 in einem Saal untergebracht Das 
insoweit über die Jugendstrafanstalt Gesagte gUt auch hier. 

Erstaunlich gering sind die Bntweichungen. In den 27 Jahren. die die Anstalt 
als solche besteht. sind. wie mir berichtet wurde und wie auch die Bücher aus
wiesen, insgesamt 27 Bntweich.ungen vorgekommen, also eine Iltltweimung 
pro JaIu, Verhältnisse. wie sie bei uns in offenen Anstalten ni,cht denkbar 
wären. Bei DiszlpUnlosigkeiten erfolgt Rüdcverlegung in eine geschlossene 
ArIstaIt. 

Die Zusammensetzung der Delikte zeigt ein völlig anderes BUd nls wir es in 
unseren Verhältnissen gewolmt sind. Den, Hauptanteil nehmen Tötungsdelikte 
ein. wobei AHekttaten und solche Taten die Regel sind. die sich aus der be
sonderen Struktur der türkischen Familie und der Stellung der Flrau ergeben. 
Der Schutz der Geschlechtsehre und der Unberührtheit der FraU! werden im 
Gemeinschaftsleben als so wichtig und entscheidend angesehen. daß ihre 

237 



Verletzung schwerste Polgen hat. die sich in den zahlreichen Tötungsdelikten 
ausdrücken. 

In den Werkstätten sind genügend zahlreiche. gut ausgebildete Werkberunte 
eingesetzt. Bei der Nachfrage im einzelnen konnte ich feststellen. daß zum 
Teil frühere Gefangene. die sich in den betreffenden Betrieben und auch sonst 
bewährt haben. nach Verbüßung ihrer Strafe als Aufseher und Werkmeister 
eingestellt waren. Auch in dem Einsatz von Gefangenen in weitgehenden 
VertrauenssteUungen ist man ungewöhnlich großzügig. So besorgt in dieser 
Anstalt ein deutscher Gefangener die Abrechnung und die buchtedmisdle 
Erledigung des Importes und Exportes von Waren und Maschinen. Unter 
den Waren stehen türkische Teppiche an erster Stelle. die in anderen Anstal
ten. z. B. in Kayseri und in Konya. hergestellt und über Ankara ausgeliefert 
werden. 

Während der Arbeit tragen die Gefangenen eine bemerkenswert gut zuge
schnittene und verarbeitete gelbe Gefangenenkleidung. während alle in ihrer 
freien Zeit ihr Zivilzeug tragen können. 

Zum Einkauf in der Kantine steht ihnen normales Geld zur Verfügung, wäh
rend in der lugendstrafanstalt besonderes Anstaltsgeld benutzt wird. 

Besuche von Angehörigen sind frei und können täglid1 zu einer bestimmten 
Nachmittagsstunde erfolgen. Die Gefangenen können auch jederzeit schrei
ben. Die Post wird zensiert. 

An Beamten stehen außer den zwei Direktoren. von denen der eine die Ver
waltung. der andere den. Vollzug leitet. ein Arzt. einige Verwaltungsbeamte. 
die notwendigen Werkbeamten und in geringer Zahl Aufseher zur Verfügung. 
Insgesamt sind 15 Aufseher in der Anstalt beschäftigt. An pädagogischen 
Beamten ist nur ein Lehrer vorhanden. der die des Lesens und Sdueibens un
kundigen oder darin mangelhaft ausgebildeten Gefangenen in diesen Elemen
tarfächern unterrichtet. Die Zahl der Gefangenen. die solchen Unterricht nötig 
haben. ist recht groß. Nam den mir zugänglich gemamten Zahlen sind es 
mehr als die Hälfte der Insassen. 

Untemehmerbetriebe in unserem Sinne gibt es weder in dieser noch in irgend
einer anderen Anstalt. 

Audl hier machte der Anstaltsleiter. mit dem im. wie auch mit dem Leiter der 
Jugendstrafanstalt. häufig zusammen war. den Eindruck einer starken, ziel
strebigen. dabei ausgewogenen und aufgeschlossenen Persönlichkeit. 

Eine weitere offene AnStalt konnte im in Nigde, das im südlichen Teil Ana
tollens gelegen ist, besichtigen. Diese Anstalt liegt außerhalb der Stadt. Sie ist 
verhältnismäßig jüngeren Datums. Die einzelnen Gebäude sind in einem 
ziemlü:h großen. offenen Gelände verstreut. sie sind hell und freundlich und 
baulidl in ausgesprochen gutem Zustand. Die Gefangenen wirkten ebenfalls 
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freundlich und aufgeschlossen, wie die ganze Atmosphäre der Anstalt eine 
gute, menschUch ansprechende Note trug. 

Arbeitsbetriebe, Zusdmitt des täglichen Lehens. wie Ausstattung mit Personal, 
entsprechen etwa den Verhältnissen in Ankara. Nur sind, der öltlichen Lage 
entsprechend, zahlreiche Gefangene auch mit landwirtschaftlichen Arbeiten, 
mit Viehzucht und Geflügelzucht besdläftigt. Die Gefangenen lkönnen sich 
frei im Gelände bewegen, ihnen stehen für die freie Zeit Gerneins,chaftsräume, 
eine Bücherei. sowie ein Sportplatz und eine Kantine zur Verfügung. 

Obwohl zahlreiche Gefangene weit außerhalb des Lagers als Schäfer und 
Viehhüter eingesetzt sind. kommt es zu Entweichungen, wie mir berichtet 
wwde, auch hier nur in vereinzelten Fällen. 

Auf eine methodisch gelenkte Freizeitgestaltung und auf eine pmgressive Ge
staltung des Vollzuges wird auch hier verzichtet. 

Von den geschlossenen Anstalten, die ich besichtigen konnte. sd\eint mir die 
Anstalt in Konya wegen ihrer Besonderheiten besonders beschreibenswert. 
Die einzelnen Gebäude. die von freundlidlen Gärten umgeben sind, sind 
etwa 40 lahre alt und be1inden sich in einem ordentlichen baulidlen Zustand. 
Die Anstalt war am Tage der Besichtigung mit 583 Gefangenen belegt. von 
denen etwa die Hälfte (292) Untersuchungsgefangene. die andere Hälfte 
Strafgefangene waren. Unter diesen Gefangenen befanden sich 87 Jugend
lidle. 

Die UntersudlUngsgefangenen sitzen fast sämtlich wegen Mordes und Tot
schlages ein. Nach rechtskräftiger Aburteilung werden diese Gefangenen in 
andere Anstalten verlegt. Die einsitzenden Strafgefangenen sind wegen Not
zucht, Entführung, Diebstahls, sowie wegen politischer Delikte vE~rurteilt. 

Die Anstalt verfügt über zwei Lehrer für die Erteilung des Elementarunterrichts 
an die Gefangenen mit fehlender oder mangelhafter Schulbildung. 

Unter den Arbeitsbetrieben, die alle als Produktions-Eigenbetriebe' eingerichtet 
sind, steht eine groß angelegte Teppichknüpferei im Mittelpunkt. Die Produkte 
dieses Betriebes. handgeknüpfte Teppiche nach alten Mustern, sind sämtlich 
VOll hoher Qualität und von außerordentlidter Schönheit. Sie werden, wie auch 
die Teppiche aus der nodl größeren Teppichknüpferei der geschlossenen An
stalt in Ka yseri , über eine ZentralsteIle ins Ausland exportiert und bringen 
hohe Gewinne ein. Auffallend ist. daß in diesem Betrieb nur w.~nige Werk
beamte tätig. und weitgehend vertrauenswürdige Gefangene als Aufsichts
kräfte eingesetzt sind. 

Sämtliche Gefangene der Anstalt in Konya arbeiten innerhalb de:r Gefängnis
mauern. 

Die Anstalt hat 32 Aufsichtskräfte. Diese geringe Zahl ist ausre.idlend, weil 
zusätzlich Soldaten zur Sicherung gegen Entweichung eingesetzt sind, wie das 
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auch bei den ande.ren von mir besidltigten gesdllossenen Anstalten in Kayseri 
und Istanbul der Fall ist. 
Besondere Erwähnung verdient die Einridltung einer Beobachtungsabteilung, 
zu der etwa 30 - 40 der jugendlichen Gefangenen in einem besonderen Ge
bäude zusammengefaßt sind. Diese Abteilung wird von dem Anstaltsleiter 
betreut. der sich aum selbst. Leider ohne fampsycholgisdle Hilfe, um die Per
sönlidtl<eitserforsdlung dieser jungen Gefangenen bemüht und sie aum ent
sprechend auswertet. Die jugendlichen Gefangenen sind getrennt von den 
erwadlsenen Gefangenen untergebramt und aum besmäftigt, wobei aller
dings einzelne erwachsene Gefangene als Anlerner, z. B. in der Teppim
knüpferei, zwischen den Jugendlimen arbeiten. 
Erwähnenswert ist aum. daß in der Smuhmamerei neue Smuhe für SdlUI
kinder hergestellt werden, die zu der uniform gehaltenen Smulkleidung 
passen, und die von dem Anstaltsleiter in Konya entworfen sind. 

Die gesamte Anstalt mamt in ihrer Anlage mit den hellen Gebäuden. den gut 
eingerimteten Werkstätten, den freundliroen Gärten. und aum in der Haltung 
der Gefangenen einen ausgespromen günstigen Eindruck Aum hier scheint 
in dem Anstaltsleiter eine besonders geeignete und aum für die menschliche 
Aufgabe besonders befähigte Persönlichkeit gefunden zu sein. 

Von der gesdtlossenen Anstalt fü.r erwamsene Gefangene in Kayseri. die 
eine .Belegung von etwa 1000 Gefangenen hat. ist besonders erwähnenswert 
die sehr große Teppimknüpferei. in der ein großer Teil der Gefangenen 
arbeitet. Alle hier hergestellten Teppime werden auf vorliegende Aufträge hin 
gearbeitet und gehen zum großen Teil ins Ausland. Die vorliegenden Auf
träge sind so umiangreim. daß neu aufgegebene Bestellungen erst nam etwa 
zwei lahren ausgeliefert werden können. Die besichtigten Stücke zeigten eine 
hervorragende Qualität und waren sämtlich von hober Schönheit. 
In Kayseri erfreute uns aum eine Instrumentalkapelle der Gefangenen. die 
vorwiegend mit Zupfinstrumenten ausgestatte1 waren. mit einem kleinen Kon
zert. Unter den dargebotenen Musikstücken wurde 3Um .Das Lied der Ge
fangenen' vorgetragen. das einer der Gefangenen von den Instrumenten be
gleitet. sang. Diese VoLksmusik hat einen etwas melanmolismen. dabei sehr 
melodiösen Charakter und ist von starker emotionaler Wirkung. 

Die große Untersumungshaftanstalt in Istanbul hat eine Be1egung von über 
1000 Gefangenen, unter denen sidl in einer besonderen Abteilung auch 
Frauen befinden. Ferner sind etwa 150 jugendlidle Untersudlungsgefangene 
in einer besonderen Abteilung der Anstalt untergebracht. Auch hier sind für 
die Sidlerheit neben den nidlt sehr zahlreichen Aufsidltsbeamten zahlreime 
Bedienstete der Gendarmerie (etwa 180) eingesetzt. 
Die Untersuchungsgefangenen arbeiten nid1t. Die Anstalt verfügt daher 
über keine Arbeitsbetriebe. Den Untersuchungsgefangenen steht eine sehr 
große und gute Bümerei zur Verfügung. die sie beliebig in Ansprum nehmen 
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können. Weiter sind Gemeinschaltsräume. ein Kinosaal und räumlich aller
dings etwas begrenzte Sportmöglichkeiten vorhanden. Auch die Möglichkeit 
der Selbstverpflegung ist für die Untersuchungsgefangenen im bestimmten 
Umfang gegeben. 

Schließlich möchle idl noch über die auf der lose! Imrali im Marmararueer ein
geridllete Strafanstalt für erwachsene Gefangene kurz berichten. 

Die etwa 28 qkrn große. bergige Insel liegt im südlichen Marmnrameer. etwa 
vier Stunden Pahrt mit dem Motorboot von b'tanbul entfernl Sie dient seit 
1935 ausschließlich dem Strafvollzug an den dort untergebrachten erwach e
nen Gefangenen. deren Zahl am Besichtigungstage 566 Köpfe betrug. Außer 
den Gefangenen und den Strafvol1zugsbediensteten ist ledigliCh noch eine 
Marinestation auf dem Gipfel des dem Meere zugewandten Berges dort unter
gebracht. Die Insel hat einmal wödlentllch eine Schiffsverbindung. Das Schiff 
bringt SUdl die Besucher der Gefangenen zur Insel. die idl einige Stunden 
dort aufhalten können und am gleichen Tage. nachmittags. wieder mit dem 
Schiff zurückfahren. Außerdem verkehrt ein kleines Motorboot der }ustizver
waltung nach Bedarf von Istanbul nam lmrali und zurück. dns auch uns. 
meine Frau uncl. midl. zusammen mit dem Leiter von Imrali und meinen 
Dolmetscher dorthin und am niidlst n Tage zurückbradlte. 

Die Insel ist land chaftlidl von einzigartiger Schönheit. Die Hauptsiedlung für 
die Gefangenen liegt in einer geschützten Bucht. Mit den hellen. weißen 
Häusern inmitten von Weingärten und Obst- und laubbäumen macht ie 
schon vom M ere her einen besonders freundlichen und chönen Eindruck. 
Die Unterkünfte und Arbeitsstätten in den ein- und zwei tödigen Stein
häusern sind sämilidl in vorlüglidlem Zustand. sauber und ordentlich. dabei 
zweckmäßig eingerichtet. Die Wein- und Obstgärten sind gepflegt. Zahlreiche 
Gefangene sind In der Landwirtsdlaft und in der Vieh- und Hühnerzucht 
beschäftigt. Daneben sind eine moderne. von dem Leiter eingeridltete Nylon
Strumpfstrickerei. eine Tischlerei. eine Schneiderei. eine Schuhmlldlerei sowie 
eine LeinenwebereI vorhanden. Weitere Gefangene arbeiten in der Fischerei 
und als Hau - und Bauarbeirer. eine ständige Kolonne von über 30 Gefan
genen ist außerhalb der Insel auf dem südJicllen Festlande in Yalova unter
gebracht. 

Große Gemein chaftsräume. ein Eßsaal. ein Saal für Hlm- und sonstige Vor
führungen. eine Bibliothek mit Lesesaal. ein großer KantJnenraulll stehen den 
Gefangenen in der arbeitsfreien Zeit zu freier Benutzung ständig zur Ver
fügung. 

Die ärztliche ßetTeuung erfolgt durdl einen freien Arzt. der regelmäßig die 
Insel besucht. Saubere. genügend große Revier- und Behandlunlg räume sind 
vorhanden. 
Auch die Sdllafsäle mamen auf lmrali einen redlt guten Eindruck. Sie sind 
nicht überbelegt. dabei sauber. hell tmd ordentlidl. Die mit Außenarooten. 
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landwirtschaft. Viehzucht. Fischerei beschäftigten Gefangenen bewegen sich 
frei auf der Insel. wie der gesamte Zuscnnitt dieses Vollzuges mehr den Ein
drude einer freien Arbeiterkolonie als den eineI Strafanstalt macht. Dem ent-
pricht die gesamte. sehr positive Atmosphäre. die in allen Betrieben, in der 

Haltung der Beamten wie der Gefangenen spürbar ist. 

Der Dienst der Beamten ist so geregelt, daß bei jedem eine bestimmte Zeit
spanne der Arbeit auf der Insel mit Arbeit sm Wohnort der Familie wechselt. 
Der Leiter selbst ist jeweils im Wechsel mit einem Vertreter eine Wodle auf 
lnuaU und eine Woche bei der Justizbehörde in Istanbul beschäftigt. 

rUr die auf Imrali hergestellten Bneugnisse, wie Stoffe. Strumpfe, Sdluhe. 
Möbel und Holzarbeiten sind innerhalb des großen Basars von Istanbul zwei 
Gescniiftsräwne eingerichtet. in denen diese Erzeugnisse zur Ansicht und zum 
Verkauf ausgestellt sind. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und FISche wer
den ebenfalls auf dem Festlande verkauft 

Im Bau begriffen ist eine große Konservenfabrik. Einen besonders guten Ein
druck machten auch die großzügig angelegten sauberen Lagerräume auf Irnrali. 

Mit der Besichtigung dieser besonderen Form eines Strafvollzuges auf lmrali 
fand meine Reise ihren Absd,luß. 

Es bleibt mir zu berichten, daß es neben den farolichen Brfahrungen die tür
kische Gastfreundschaft war, die mich außerordentUch beeindruckt und mir 
unvergeßliche menschliche Hrlebnisse vermittelt hat. Sie ist mir in einer wirk
lich einzigartigen Weise von sämtlichen SteDen. mit denen ieb in Berührung 
kam, den Herren im JustizminIsterium. wie sämtlimen Anstaltsleitem. sowie 

on dem mir beigegebenen Dolmetscher, der mim ständig begleitete, ent
gegengebracht worden. Sie führte auch zu mensdllidlen und freundschaft
Iidlen Bezielmngen, die meinen Aufenthalt in der Türkei zu einem besonders 
sdlönen Brlebnis gemad1t haben. 

Besonders hervorheben möchte im aum die Sorgfalt und die Großzügigkeit, 
mH der meine Reisen innerhalb der Türkei vorbereitet und durmgeführt wur
den, und die sie angenehm und bequem gestaltet haben. 

Die Reise hat mir in dem ständigen Umgang mit den türkischen Freunden ein 
besseres Verständnis der Türkei, ihrer Mensroen und ihrer Kultur vermittelt 
und mir die türkischen Bestrebungen. sich auf allen Gebieten des kulturellen 
Lebens den europäischen Verhältnissen anzugleichen, besonders deutlich ge
mad,t, was spüroo auf ihr großes Vorbild. den Sdlöpfer der modemen Türkei , 
AtatÜIk, zurückgeht. 

Ich habe in meinen Gesprädlen und auch in meinem SdUußvortra8 zum Aus
druck gebracht, wie förclerlim und wohltuend soldle vom Buroparat ermög
lichten Verbindungen sim auf die mensmlichen Kontakte und das gegenseitige 
Verständnis auswirken. 
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Strafvollzug w1d Straffälligen hilfe in W uppertal 
(1800 - 1930) rr eil llJ 

Ein Heilrag zur hundertjährigen Geschichte der StraJ- und Unilersuchungs
haftanslalt Wupperlal 

von Gelh8rd Dei m li n g 

V. 

Mit der Einridltung der beiden Arresthäuser im November 1834 begann 
audl sogleich gemäß dem Wirkungsplan der RhWGG die Seelsorgearbeit 
an den Inhaftierren. Fast ein lahr lang wurde diese Arbeit von dien Semina
risten der Rheinischen Missionsgesellsdlaft in Barmen gelan. IBold jedodl 
wußten die verantworilichen Männerder EBGG. daß eine so wichtige Aufgabe 
wie die der Gefangenenseelsorge nur von hauptamtlichen Seelsolrgern zuJrie
den stellend gelöst werden kann. Aus diesem Grunde wurden ,Bm J 2. Sep
tember 1835 die bei den ersten evangelischen und kalholi mein Seelsorger 
von der EBGG gewählt, angestellt und besoldet. Der erste evangelisme Ge
fängnisprediger war der Pfarramtskandidat Seyd, der eI te katholisme 
Geistlime der Kaplan Priderici. Die Gefängnispfarrer waren !lomit weder 
staatlime Beamte, noch in unmittelbarem Dienst der Kirmen Stehende, 
sondern Angestellte einer privaten, interkonfessionellen Gesellsmaft und 
nur ihrem Vorstand gegenüber verantwortlim . 

Die Aufgabe der beiden Gefängnisprediger bestand darin, an j.edem Sonn
und Feiertag die Gottesdienste und an jedem Werktag die Andamten zu 
halten. Außerdem erteilten sie den jüngeren Gefangenen Religiol1sunter
rimt. Das Smwergewicht ihrer Täligkeil lag aber von Anfang an auf der 
Einzelseelsorge und der Fürsorge für die Angehörigen der GeJallgenen. Die 
evangelische Gefangenenseelsorge erhielt bei ihren Bemühungen eine zu
sätzliche Hilfe von Seilen der Wuppertaler Traktat- und BibeJlgesellsrnaft, 
die den Gefängnispredigern kostenlos religiöse Smrifien und Bibeln zur 
Verfügung stellte. 

Die aus der Strafhafl entlassenen Arbeitssumenden konnten zumeist in den 
Betrieben der MitgUeder der EBGG untergebramt weIden. Im lahre 1838 
wurde eigens für entlassene HäRlinge eine. Besrnäfligungsanstollt' eröffnet; 
1847 kam nom ein am nördlidlen Stadtrand Elberfelds gelegenes Wohn
heim für obdachlose Entlassene hinzu. 

Grundlage aUer Pürsorgemaßnahmen war in Ellierfeld bis zum Ifnkrafltreten 
des sogenannten • Elberfelder Systems· am l. Januar 1853 weithin die 
.Armenordnung der reformierten Gemeinen des Herzogthuml! Berg" von 
1753. (18) Sie sah die materielle Unterstützung der Angehörigen von Ge-
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fangenen und die besondere pädagogisChe Betreuung ihrer Kinder vor. Die 
für die Entlassenenfiirsorge und Familienbetreuung grundlegenden Ge
denken sind in in den Paragraphen 11 und 12 festgelegt : 

§ 1t 

Wenn einer von Eheleuten, Verbredle1Js halber ins Zudlthaus kömmt, so soll 
dies, wenn die Obrigkeit den andern Theil unschuldig erkennt, diesem nicht 
namtheilig seyn, sondern sofern er Unterstützung bedarf, weil er nicht beste
hen kann, oder in Krankheit gefallen ist, soll er wie andere (Arme) behandelt 
werden, für die Kinder solaber LeI/te aber soll man nach obiger Vorschrift vor
züglich sorgen. 

§ 12 
Bin entlassener Züchtling, der wahre Besserung verheißet, und erzeigt, mithin 
wm Glied einer Gemeine wieder angenommen wird, soll ebenfalls, wo es nö
thig, nach obigen Vorsdlrijien behandelt werden. 

Mit der seelsorgerlichen Betreuung war BUch zug leim gemäß § 3 der 
Satzungen der Rh WGG die Erteilung des Elementarunterrichtes im Ge
fängnis verbunden. Er beschränkte sich, in der Hauptsache darauf. den des 
Schreibens. Lesens und Red1nens unkundigen Gefl;lDgenen die ersten Kennt
nisse zu vermitteln. Gpmäß einer Verfügung des Preußischen Innenmi
nisteriums aus dem Jahre 1826 (19) wurden .Erziehung· und .Strafe" 
streng voneinander getrennt. Die Strafe sol1le allein in den Strafanstalten 
oder besonder~en Ven'iahrungshäusern vollzogen werden. während die 
.Erziehung· den Erziehungs- oder .Besserungsanstalten· vorbehalten blieb. 
Die oben zitierte Verfügung betonte ausdrücklich: .Es ist wichtig, daß die 
Erziehungsanstalt nicht in eine Zwangs- und Strafanstalt ausa.rte, und daß 
man von den Zwangs- und Strafanstalten nicht Erziehung erwarte: (19) 

Die Verurteilung eines lugend lichen zu einpr Gefängnisstrafe setzte vor
aus, daß der .Grad der Verdorbenheit und der Bösartigkeit ' so groß war. 
daß darum die in einer , Besserungsanstalt' vorgesehenen Erziehungsmit
tel voraussichtlich nicht mehr ausreichten. den .frühe verirrten Unglück
lichen ... von der Bahn des Lasters und Verbrechens' zurückzuführen. (19) 

Der Sinn des Strafvollzugs an jugendlid1en Delinquenten bestand letztlich 
darin. die für später in Aussicht genommene Erziehung in der Besserungs
anstalt vorzubereiten. Die Strafe sollte .einen Zustand herbeiführen. wo 
die Erziehung eingreifen kann: (19) 

Dieser Zustand war nach damaliger Auffassung dann erreicht. wenn rue 
Strafe beim Gefangenen echte Reue bewirkt hatte. Unter .Reue" wurde 
der Ausdruck "des Schmerzes, den Willen Gottes verletzt zu baben' ver
standen. (19) Der Unterricht als Vorbereitung künftiger erzieherischer Be
handlung des Zöglings besdnÄnkte sich darauf. denjenigen jungen Ge
fangenen. die bis zu ihrer Verhaflung kaum eine Schule besucht hatten. 
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die elementarsten .Kulturtechniken· des Lesens, Schreibens ullid Redmens 
zu vermitteln. So ist es durchaus konsequent. wenn man in klei nieren Arrest
häusern wie Elberfeld auf die Anstellung eines hauptamtHdften Lehrers 
verzichtete und den obligatorischen E1ementarunterrimt in die Hände 
des Gefängnispredigers oder eines von ihm Beauftragten legt4~. Aus dem 
Jahre 1837 berichtete der Arresthausprediger Müller, .An vim Tagen in 
der Woche wurden jeweils 2 Stunden Schulunterricht für alle jungen Ge
fangenen, denen auch ältere Delinierte beiwohnten, erteilt. Zu diesem Be
huf wurde aus der gebildeteren Gefangenenklasse ein geeign4etes Subjekt 
als Lehrer bestimmt, welcher unter spezieller thäliger Anleitullg des Herr 
Cand. Müller die Schüler nach ihren Fähigkeiten im Lesen, Sdneiben und 
Rechnen unterrichtete: (20) Die Klassenstärke betrug je KI,~sse 10 - 12 
Schüler. 

VI. 

Eine besondere RoUe spielte das Alte Arresthaus bei den Mai-Unruhen 
des Jahres 1849. Damals saßen dort neben einer verhältnismäHig geringen 
Zahl krimineller Gefangener 69 Solinger Arbeiter ein, die sich am 16. und 
17. März 1848 an einem Aufstand gegen ihre Fabrikherren beteiligt hat
ten und nun schon länger als ein Jahr auf ihren Prozeß warteten. Es mag 
bezeichnend für die damalige Zeit sein, daß in Wuppertal - wie auch sonst
wo in Deutschland - die Zahl der politismen Gefangenen die~ der krimi
minelIen bei weitem überwog. 

Am 9. Mai 1849 geschah dann auch in BIberfeld das für viele Revolutio
nen und Aufstände typische Ereignis, das Gefängnis wurde vom Arbeitern, 
Handwerksg~sellen und der meuternden Landwehr, die sich Imit den po
litischen Gefangenen solidarisch erklärten, ohne nennensweliten Wider
stand gestürmt. Die am selben Tage von Düsseldorf einmarsch:ierten Trup
pen, die den drohenden Aufstand verhindern sollten, konntt'n die Befrei
ung der annähernd 100 Gefangenen nicht unterbinden. Di.e Befreiten 
smlossen sich sogleich den Aufständischen an und trugen wesentlich da
zu bei, die Aufstandsbewegung zu radikalisieren. Am selben Tage noch 
wurden der kommandierende preußische Offizier und ein befroeiter Gefao
gener. der sich während der Untersuchungshaft als Denunziant: seiner Mit
gefangenen betätigt hatte, erschossen. 

Nach dem Zusammenbruch des Aufstandes füllten sich schnell wieder die 
Zellen des Alten Arresthauses. Bereits am 17. Mai 1849 wurden der militä
rische Führer des Aufstandes. Leutnant von Mirbach und mehrere: Freischärler 
gefangen genommen und ins Gefängnis eingeliefert. Hinzu kannen dann in 
deo darauf folgenden Tagen Arbeiter, Handwerker, Lehrer. Rechtsj!l.nwälte und 
Rimter, die sich am Aufstand in besonderer Weise beteiligt hatten und steck
brieflich gesucht worden waren. Mehr als 100 Gefangene saßen his zum gm-
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ßen Prozeß, der im April 1850 vor dem Assisenbof stattfand, im Alten Arrest
haus in Untersudmngshaft. Der .Star· unter den steckbrieflich Gesuchten -
Friedrich Engels - konnte jedOdl früh genug entkommen und entging damit 
dem Sdlicksal der Aufständismen, von denen einer zum Tode und ein großer 
TeU zu hohen Freiheits- und Zwangsarbeitsstrafen verurteilt wurden.(21) 

B. Das Cefängnis an der Bendahler Straße 

I. 

Als im Jahre 1852 das neue Landgericht auf dem Eiland bezogen war, 
setzte sich die EßGG für den baldigen Neubau eines größeren und moder
neren Gefängnisses ein. Der Antrag an die Königlime Regierung in Düssel
dorf wurde damit begründet, daß die Elberfelder Arresthäuser .Homsmulen 
des Verbrechens· seien, daß alle Pürsorgetätigkeit wegen der beengten räum
Iidlen Verhältnisse aussichtslos und darum die RückfäWgkeit der Verurteilten 
nicht zu verhindern sei. Kaum die Hälfte der Gefangenen könne wegen Raum
mangels sinnvoll besdläftigt werden, die meisten seien während der ganzen 
Dauer üues Aufenthaltes auf die Lektüre der Bücher aus der Gefangenen
bücherei angewiesen. Außerdem müßte an den Soon · und Peiertagen on 
drei verschiedenen Orten Gottesdienst g~halten werden. Besonders schwer
Wiegend sei der unhaltbare Zustand, aaß täglidl Untersuchungsgefangene 
in Ketten durch die belebtesten ,traßen der Elberfelder Innenstadt zum 
Eililnd geführt würden und daß er dabei nimt selten zu Allsschreitungen 
der Passanten sowohl gegen Gefangene als aum gegen das sie begleitende 
Wachpersonal gekommen sei. (22) 

Brst im Jahre 1863 wurde mit dem Neubau des Gefängnisses an der Bendahler 
Straße begonnen. Im Oktober 1864 war das Zellengebäude, dem bis 
1879 nom zwei weitere Häuser und {'ine WerkhaUe folgen sollten, fertig
gesteIlt. Das neue Gefängnis wurde am 30. Oktober 1864 mit einem 
Gottesdienst, zu dem die BßGG eingeladen haUe, eingeweiht. Der Gefängnis
prediger wurde wie bisher von der BBGG angestellt und besoldet. Sein 
jährlimes Einkommen betrug 5110 Thlr. Unterstützt wurde die Seelsorge- und 
Pürsorgetäligkeit des PCarre.rs durm den .Besuchsdienst· der Mitglieder der 
EßGG. Diese hatten mit ausdrücklicher Billigung der Justizbehörden freien 
Zutritt zu allen Gefangenen, auch zu den Untersuchungsgefangenen. Sie 
suchten die Häftlinge in ihren ZeUen auf und sprachen mit ihnen ohne 
Beisein eines Beamten. Die Aufgabe der .Besumer" bestand darin, ersfen 
Kontakt mit den Gefangenen aufzunehmen und ein Vertrauensverhältnis 
zwischen ihnen herzustellen. Gleimzeitig steJlte der .Besucher' die Brücke 
zwischen dem Gefangenen und seinen Angehörigen dar. Br bereitete seinen 
Schützling schon während der Haft auf die Zeit nam seiner Entlassung 
vor, bemühte sich um einen geeigneten Arbeitsplatz und gegebenenfalls 
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um eine Unterkunft. Nadl der Entlassung konnte in vielen FäUlen die auf 
gegenseitigem Vertrauen gegründete Zusammenarbeil zwi men dem .Besu
cher" und seinem Probanden fortgesetzt werden. (23) 

Die Bemühungen der EBGG, an der neuen Anstalt eine Schule einzurimlen, 
waren lange Zeit erfolglos. Die RhWGG halte bei ihren diesbezüglimen 
Anträgen an die Regierung vorgesmlagen, die Kosten für die Besoldung 
des Lehrers ganz zu tragen, wenn der Staat nur einen geringe,n Zuschuß 
beisteuerte. Die Anträge wurden alle abgelehnt, und zwar nimt aus 
finanziellen Grunden, sondern weil die Regierung darauf bestand, in dieser 
Angelegenheit selbständig und unabhängig von den Vorstelllungen der 
RhWGG zu entscheiden. Die Ablehnung des Antrags auf Errichtung einer 
AnstaJlssdlUle in Blberfeld seitens der Regierung vom 8. Juni 1869 rief bei 
den Mitgliedern der Rh WGG lebhaftes Mißfallen hervor. (H) Man sah 
diese Entscheidung als einen eklatanten Versloß gegen die von Friedrich 
Wilhelm LU. am 15. Dezember 1827 gebilligten Grundsätze der Ges,ellschaft an. 

Der EBGG gelang es aber in der Folgezeit dom, in EllJerfeld einen Lehrer 
im Nebenamt anzustellen, der täglich stundenweise vor allem die jüngeren 
Gefangenen unterrichtete. Erst namdem in dem 1879 fertiggestelIten Haus 11 
der Anstalt ein .besonderer Unlerrimtsraum eingeridltet worden war, wurde 
eine Planstelle für einen hauptamtlimen Gefängnislehrer geschaffen die 
aber erst 1882 zum ersten Male besetzt wurde. (25) 

45 Jahre lang, von 1834- 1879 wurde die evangelische und katholische 
Seelsorgearbeit l,md die lInterrimtliche Betreuung der Gefangenen von 
angestellten Predigern und Lehrern im Nebenamt, die von der EBGG 
besoldet wurden, geleistet. 23 Pfarrer und Pfarramtskandidaten hatten sich 
während dieser Zeit nacheinander ahgelöst. Kaum einer vermochte in dieser 
Arbeit seine Lebensaufgabe zu erbli~en, zumal die Arbeilsbedingungen 
sehr schwer und die Besoldung sehr schlecht waren. 

In Anbetradlt der großen organisatorischen, finanziellen und sozialen Lei
stungen dürfen diese Mängel nimt überbewertet werden. Wimtiger als die 
gewiß unvorteilhafte Diskontinuität in der GefangenenenseeJso:rge war die 
Tatsache des vorhanden Verantwortungsbewußtseins weiteste:r Bevölke
rungskreise für dje besondere Not der Gefangenen. Dje EBGG 'War ständig 
darauf bedamt, die Offentlichkeit über die Probleme der Kriminalität und 
des Strafvollzuges und über die Mögl:ichkeilen ihrer aktiven Mitwirkung 
an der Beseitigung sozialer Mißstände zu informieren. Die lahlresfeste der 
BBGG waren immer gut besumt; von Jahr zu Jahr wurden melw Mitglieder 
gewonnen, und die Zahl der den Reformbemühungen skeptisch Gegenüber
stehenden wurde geringer. Einen Höhepunkt in der Geschichte der EBGG 
steUt der Besudl lohann Hinridl Wicherns am 21. Septemhe:r 1851 aus 
Anlaß des Jahresfestes der GeseIJschafl dar; in der Unterbarrner Haupt
kirche entwickelte er vor einer großen Zuhörersmaft sein Programm der 
Gefängnis reform und der Inneren Mission. (26) 

247 



u. 

Am l. April 1879 trat Karl Heinersdorff als erster staatlich be oldeter 
Gefängnispfarrer sein Amt in Blberf~ld an. Er wurde um 24.März 1836 in 
Ostpreußen geboren. [n König berg und Berlin studierte er Theologie. Bereits 
in BerHn begegnete er während seiner Studienzeit Jollann Hinrim Wiehern, 
der in ihm die Liebe zum Oien t der Verkündigung und Seelsorge an straf · 
fälligen Mensmen weckte. am seinem L theologischen Examen versah 
er fast zwei Jahre laog den Geföngnispredigerdicnsl Ln Königsberg. Naer 
seinem 11. Examen war er 13 Jahre lang Pfarrer in eIDer kleinen Ollt
preußischen Landgemeinde, bevor er 1877 als Angestellter der Rh WGG 
ao die Strafanstalten Dortmund·Hagen-Schwelm berufen wurde und dann 
1879 nam Elberfeld kam. (27) 

Mit dem Dienstantritt Heinesrdorffs beginnt die eigentliche Blütezeit in den 
Reformbemübungen im Wupperlaler GeCängniswesen: er beginnt zu ernten, 
was vor ihm in fast fünfzigjäbriger Arbeit gesät worden war. Während 
seiner langen Dienstzeit als Gefängnispfarrer gelingt es ihm, Predigt, Religions
unterrimt, Einzelseelsorge und Pürsorge von Grund auf neu zu ordnen. 

Das Schwergewicht seiner Seelsorgearbeit legte er auf die Biozelgespräme 
in seinem Amtszimmer oder auf der Zelle. Er liebte es nidlt. sim von den 
Gefangenen in .religiöse Schwötzereien" hineinziehen zu lassen und da
mit einer gefährlichen Heudlelei Vorschub zu leisten . ZweimalwömentlIm, 
und zwar sonntag.9 und mittwochs. fanden in der Gefängniskapelle Predigt
gottesdienste statt, außerdem erteilte er in drei Gefangenenklassen den 
ReligionsuDterrimt. Das Abendmahl hielt er im Gefängnis für besonders 
wimtig. Br bereitete die Gefangenen, die an den Abendmahlsfeiern teil
nehmen woUten, bei seinen ZelJenbesuchen und während eines besonderen 
Gottesdienstes am Vortag der FeieI gründlim vor. (28) Auf den Arbeits
sälen hielt er täglich gemeInsame Morgen - und Abendandamten ab. 

Seine Tätigkeit beschränkte sich aber nicht nur auf die Anstall Namdrück
lieh setzte er sich für die Bekämpfung des Dimenuoweseos und des 
Alkoholismus ein. Er stellte smon bald in den Gesprächen mit den weib
limeo Gefangenen fest, daB sim ein sehr großer Teil der Dimep aus 
solmen Prauen und Mädchen zusammensetzte. die als Arbeitssumende 
im Zuge der großen Zuwanderungswelle aus Hessen und Waldeck nam 
E1berfeld und Barmen kamen, hier aber nicht ogleidl die gewünsmte 
Besmöftlgung fandl'n und daher besonders leicht den Verlockungen der 
Kuppler zum Opfer fielen. Heinersdorff organisierte einen Frauenverein, 
dessen Mitglieder Tag für Tag an den Bahnhofssperren am Döppersberg 
auf Posten standen und den mit den Zügen ankommenden Frauen und 
Mädchen mit Rat und Tat zur Seite standen. Dieser Frauen verein darf 
wohl als einer der frühesten Vorläufer der 1894 in Berlin gegründeten 
Bahnhofsmission gelten. 
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Im Jahre ) 882 wurde auf Anregung Heinersdorffs für gefährd ete Frauen 
und Mädchen und entlassene weibliche Gefangene in ElberfeM ein . Zu
fluchtshaus' errichtet. Dieses als Provisorium gedachte Asyl wurde durch 
das sm 1. Mai ) 891 eingeweihte neue Haus ersetzt. Nach diem Vorbild 
dieses Hauses und mit tatkräftjger Unterstützung und Beratung Heiners
dorffs wurden in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und EiHenach ähn
liche Einrichtungen geschaffen. 

Für arbeitslose männlidle Gefangene wurden in BIberfeld Ulnd Barmen 
von der EBGG Arbeitsstellen eingerichtet, in denen die Entlassenen sich 
mit HolzzerkJeinern, Teppichklopfen und Schreibarbeiten dem Lebensun
terhalt bis zur Vermittlung in eine geeignete Arbeitsstelle selbst verdienen 
konnten. 

Neben dem schOll seit längerer Zeit bestehenden Besuchsdienst für männ
liche Gefangene schuf er für weibliche Gefangene die sogemmnte • Vor
fürsorge' . Wegen der ständig wachsenden Zahl der weiblidhen Gefan
genen sah er sich genötigt, geeignete Frauen 8US den Gt>!TIt>inden zu seiner 
eigenen Unterstützung für die, Vorfürsorge" zu ~ew innen . Er fand seine 
Bemühungen unterstützt in den Verfügungen des Preußischen Innenmini
steriums vom 10. November 1888 und vom ) O. Februar 1890, welche den 
Strafanstaltsbehörden nahelegten, den weiblichen Besuchsdienst in den 
Frauengefängnissen zu fördern. (29) Heinersdorff gelang es, uml der großen 
Zahl der sich für die oVorfürsorge' zur Verfügung steUenden Frauen die 
geeignetsten auszuwählen und in besonderen Vorbereitungsstunden für 
ihren Dienst zuzurüsten. In einem Vortrag aus Anlaß der Generalver· 
sammlung der RhWGG am 8. und 9. Oldober 1890 in Düsseldorf zählt 
er die notwendigen Bedingungen und Voraussetzungen auf, di;e eine Frau 
erfüllen solltE', wenn sie in der ,Vorfürsorge O tätig werden w,ollte, .Nicht 
jede fromme und gebildete Frau, auch wenn an der Innigkei't und Auf
richtigkeit ihrer Frömmigkeit durchaus kein Zweifel besteht, ist deshalb 
sdlon brauchbar für den Dienst am Gefangenen. Eine solche Besucherin 
muß ebenso viel hingebende, warme Liebe zu GefaIJenen wie ,auch kalten, 
unbestechlichen Verstand besitzen. sie muß einem jeden warmes Interesse 
und offenes Ohr entgegenbringen, aher es darf ihr nicht die Gabe der 
, Unterscheidung der Geister" fehlen; sie muß unendlich freundlich, aber 
nicht freundschaftlich mit den Gefangenen umgehen können, sie muß 
das mitleidigste Herz haben, aber sie muß die eisernen Regelr:t der Haus
ordnung und der Disziplin unerbittlich aufrecht erhalten könn1en; sie muß 
ein demütiges Herz, aber ein fröhliches Gemüt haben. Zu alleclem gehört 
feines Taktgefühl.' (30) 

1Il. 

Mit der Besetzung der Planstelle des Gefängnislehrers begann im Jahre 
1882 der geordnete Schulunterridlt in der Anstalt. Grundlage aUer päda-
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gogischen Arbeit war in BIberfeld wie auch sonstwo in Preußen das 
Rawiczer Reglement vom 3. Juli 1860. In BIberfeld bestanden nach den 
Vorschriften des . Reglements· die Klassen A, B, C und D. Die Klasse A 
bestand aus Gefangenen, die des Uoterridlls .nicht mehr bedürftig· waren. 
Sie erbielten wöchentlich lediglich eine Stunde Religionsunterricht. Die 
Klasse B bekam zusätzlich zu den zwei Religionsstunden vier Stunden 
Lesen, Schreiben und Rechnen und eine Stunde Gesang. Der Stunden
plan sah für die Klasse C 2 Stunden Religion, 2 Stunden Lesen, 2 Stunden 
Sdueiben, 2 Stunden Rechnen, I Stunde Schönschreiben (Zierschrift), 1 
Stunde Realien (Geschichte, Erdkunde. Naturkunde und Naturlehre) und 
eine Stunde Gesang vor. Die Klasse 0 schließlich erhiell wöchentlich 2 
Stunden Religion, 1 Stunde ReaJien, 2 Stunden Rechnen, I Stunde Lesen, 
I Stunde Aufsatz, 1 Stunde Schönschreiben und eine Stunde Gesang. (31) 

Zur Teilnahme am Unterricht waren aUe Gefangenen unter 29 Jahren 
verpflichtet. Die Klasse D war .Förderklasse" für die über Zwanzigjährigen, 
die Klasse C wurde von Schülem bis zum. Alter von 20 Jahren besucht, 
die Klasse B bestand aus älteren Gefangenen mit schlechten SdlUUei
stungen. Die Konferenz der Oberbeam1en entsmied jährlich zweimal - ·zu 
Ostern und zu Michaelis - anhand der Zensurenliste des Lehrers über 
die Versetzung der Gefangenen in die nämst höhere Klasse. Bei über
durmsdmittlichen Leistungen wurde jüngeren Gefangenen aus der Klasse 
C der lJbergang zur Klasse 0 gestattet. 

Die durchschnittliche Klassenstärke betrug in der Klasse 0 27, in der 
Klasse C 30 und in der Klasse B 38 Schüler. Im Jahre 1887 besumten 
insgesamt 323 Schüler die Anstaltssdlule, von diesen waren 70 Schüler 
12 - 17 Jahre, 130 Schüler 18 - 20 lahre und 123 Schüler 21 - 29 Jahre alt. (32) 

Der Dienstplan des Lehrers sah wöchentlidl 23 Unterrichtsstunden, den 
Organistendienst bei den Gottesdiensten, die VerwaJtung der Gefangenen
bibliothek und die Teilnahme an den zweimal wöchentlich stattfindenden 
Konferenzen der Oberbeamten vor. Sein Dienst begann morgens um 
8 Uhr und endete nachmittags um 16 Uhr. Zwei Nachmittage in der Woche 
waren dienstfrei. 

Oie B1berfelder Gefängnislehrer waren in der Regel evangelische Volks
schullehrer, die vor ihrem Dienstantritt Erzieher an Besserungsanstalten 
(z. B. SI. Marlin in Boppardl waren und von dort reiche Erfahrungen im 
Umgang mit gefährdeten und schwererziehbaren Jugendlichen mitbrachten. 
Der Lehrer im Hauptamt wurde zeitweise von einem katholischen Lehrer 
im Nebenamt unterstützt. 

Der Gefängnispfarrer war zugleim Dienstvorgesetzier des Lehrers. Zwisrnen 
Heinersdorff und dem ersten Elberfelder Lehrer, Wilhelm Gundelach, bestand 
ein geradezu brüderliches Verhältnis. Heinersdorff hatte alles unternommen, 
die Brziehungsarbeit an den Gefangenen zu fördern und den Dienst des 
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Lehrers zu erleichtern, indem er alle berufsfremden Aufgahen von ihm 
ferohielt. Er sdueibt in seiner Autobiographie über die Zusammenarbeit mit 
Gundelach : • Gott hat mir einen lieben Freund geschenkt, delr ganz eines 
Glaubens und eines Sinnes mit mir an den Gefangenen arbc~itete. Er ist 
vielen zu bleibendem Segen geworden, wie ich dies bei meinen seel
Borgerlichen Gesprächen häufig erfahren habe: (35) 
Im Kirchenregister der Anstalt ist Gundelach mt'hrere Male 191s Pate von 
Kindern Gefangener genannt, die in der Gefängniskapelle gt'tiauft wurden. 

Rüdtblidtend auf die Zeit der Wirksamkeit Heinersdorfis und Gundelachs 
(I 879-1901) in Elberfeld kann gesagt werdt'n, daß es seither niE~mals wieder 
zu solch einer fruchtbaren und intensiven Seelsorge- und Erziehungsarbeit 
gekommen ist. Die Gründe für ihre gemeinsame erfolgreiche Arbeit sind 
nicht nur in den außergewöhnlichen fähigkeiten und mannigfaltigen Be
gabungen der beiden Männer zu suchen, sondern vor allen Dingen in 
der bereitwilljgen finanziellen und tatkräftigen Unterstüt~ung ihrer Arbeit 
durm die Mitglieder der EBGG und ihrer Hilfsvereine, die v'on Heiners- . 
dorff gegTÜndet worden waren. Es ist ein besonderes Verdienst, daß eS 
ihm gelang, Mensmen nicht nur für die Probleme des Strafvollzuges zu 
interessieren, sondern einsatzfreudige Menschen an den Plat:z zu stellen, 
an dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. 

Quellenverzeicbnis 

(l8) FundsleUe. Stadtbibliothek Wuppertal-Blherfeld. Katalog-NummC!T 61.2429.425 
Hr.l/2. 

(19) Verfügung des Preußischen Ministeriums über die Aufnahme jugendlicher 
Verbrecher in dje an einigen Orten bestehenden Anstalten zur lcrziehung und 
Besserung verwahrloster Kinder. Abgedruckt in. Beckedorff. Jahrbücher des 
preuß. VolksschuJwesens. Berlin 1826. Bd. V. S. 59 - 66. 

(20) Akte 0 VD 13 des Stadtarchivs Wuppertal. 
(2\) A. Happich. Frieclrich Engels als Soldat der Revolution. Leipzig 1931. 
(22) Akte 0 VD 15 des Stadlarchivs Wuppertal. 
(23) 45. Jahresbericht der Rh WGG. DUsseldorf 1873. S. 74 ff. 
(24) 42. Jahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1870. S. 13. 
(25) 55. Jahresbericht der RhWGG, DUsseldorf 1882, Teilnehmerver2:eichn. 
(26) Täglicher Anzeiger für Berg und Mark vom 21. September 1851. 
(27) 52. Tahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1880, S. 7. 
(28) 52. Jahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1880. S. 64. 
(29) 63. Jahresberimt der RhWGG. Düsseldorf 1891. S. 39. 
(30) 63. Jahresbericht der Rh WGG. Düsseldorf 189.1, S. 43 f. 
(31) 61. Jahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1889. S. 107 H. 
(32) 61. Jahresbericht der RhWGG. DUsseldorf 1889. S. 121 ff. 
(33) K.Heinersdodl. ER gab - Im nahm. Autobiographie. 
(34) 59. Jahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1887. S. 23 f. 
(35) 61. Jahresbericht der RhWGG. Düsseldorf 1889, S. 121. 

(wird jortgesetzt) 
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TAGUNGSBERICHT 

Bericht über die 26. Tagung des Strafvollzugsausschusses 
der Länder in Saarbrücken (2 I. - 24. 6. 1966) 

von Bruno Pet 5 c h 

1 
Am Anfang der Tagung stand ein Referat von Ministerialrat Dr. Reinemund 
über die Möglithkeiten einer Einbeziehung der Gefangenen und ihrer.Ange
hörigen in die Sozialversidlerung. und zwar in die Krankenversimeruog und 
in die Rentenversimerung. 

Bei den Erörterungen ergaben sim viele Fragen organisatorismer und finan
zieller Art. die nom weiterer Uberlegungen und Beremnungen bedürfen. wie 
etwa folgende: 

Sollen alle Gefangenen versichert werden oder nur die arbeitenden Gefan
genen? Auch die Gefangenen mit kurzen Strafen? Nur die verheirateten oder 
aum die ledigen? Nur die älteren oder aum die jungen? 

Wie sollen die Beiträge erremnet werden? Auf Grund des Lohnaufkommens 

des einzelnen Gefangenen? 
aller Gefangenen? 
pausmal1 

Wie soll die Leistung der Hausarbeiter bewertet werden? 

Wie können Jie Beiträge aufgebramt werden? In welchem Umfang kann und 
soll man die Unternehmer beteiligen? 

Wie hält man von vornherein die Verwaltungsarbeit gering? 

Der Ausschuß beschloß. der lustizministerkonferenz eine gesetzliche Regelung 
der Sozialversicht-rung der Gefangenen zu empfehlen. Die Länder werden in
zwischen das Land Nordrhein-Westfalen. welches schon erhebliche Vorarbeit 
geleistet hat. bei der Erarbeitung von Lösullgsvorsdllägen unterstützen. Das 
Bundesjustizministerium wird die Same weiterbetreiben. 

n. 
Arbeits- und leistungsbelohnung 

Der Ausschuß hielt eine Erhöhung auf 0.60 bis 1,20 DM angemessen. Die Ein
richtung einer Sonderklasse von 1.50 DM bleibt den einzelnen Ländern über
lassen. 
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m. 
Empfehlungen für den Bau und die Errichtung von Vollzugsanstalten 

Die vom Unteraussdmß erarbeiteten Empfehlungen wurden gutgeheißen. Sie 
sollen in einem Sonderdruck herausgegeben werden. 

N. 

Strafvollzugsgesetz 

Das schon lange erwünsdlte Strafvollzugsgesetz wird noch etwas auf sidl 
warten lassen. wie Ministerialrat Dr. Herzog erläuterte. Vorarbeiten sind aber 
im Gange. 

Dagegen kann der Entwurf der Jugendstrafvollzugsordnung bei der 27. Tagung 
im November 1966 beraten werden. 

V. 

Trennung der Gefangenen nach Haflarten unter Berücksichlligung 
der BUdung von Vollzugsgemeinsehaften 

Alle Bemühungen in dieser Ridltung sind stark gehemmt durm den Fördera
lismus im Strafvollzug. Die Schwierigkeiten bei der Bildung von Vollzugs
gemeinsmaften sind größer als erwartet. Die Bemühungen sollen aber fortge
setzt werden. 

VI. 

AusbUdungsfUme des Kanadischen Strafvollzugsamts 

Drei von den vorgeführten FUmen sowie die Filmstreifen (Diapositive) WUJ

den als für Ausbildungszwecke sehr geeignet befunden. Die Ansdlaffung wird 
empfohlen. Die Filme fanden aum großes Interesse und den Beifall der Be
diensteten der Strafanstalt in Saarbrücken. 

vrr. 
Zahlenmäßiges Verhältnis der Aufsidltsbediensteten zu den Gefangenen 

Die Angaben der einzelnen Länder erbradlten folgende Aufstellun.g, 

(Zugrundegelegt sind die Durdlschnittsbelegungen im Monat April 1966 und 
die Stellenpläne am 1. 4. 1966 für Bedienstete im Awsichts- und Werkdienst. 
ohne Untersmied ob Beamte. Angestellte. Arbeiter.. Anwärter): 
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Durchschnitts-
Stellen (1. 4. 1966) be1egung SteUen-

Land (April 1966) ver-

a) sämtliche Vollzugsanstalten 
hältnis 

b) selbständige Vollzugsanstalten 

Baden-Württemberg 
a) 1.391 6.943 14,9 
b) 1.200 5.802 14,8 

Bayern 
a) 2.134 9.083 1 14,26 
b) 1.799 7.365 1 14,09 

ßerUn 
a) 800 3.602 1 14,50 

b) 767 3.341 1 I 4,35 

Bremen 
a) 300 1.124,3 I 3,75 

b) 

Hamburg 
a) 887 2.987,7 I 3,37 

b) 

Hessen 
a) 1.123 4.517 14,02 

b) 916 3.887 1 I 4,24 

Niedersachsen 
a) 1.360 6.133,92 1 I 4,51 

b) 1.091 5.066,24 1 : 4,64 

Nordrhein-Westfalen 
a) 3.466 18.712 1 : 5,40 

b) 2.689 16.264 1 : 6,04 

Rheinland-Pialz 
8) 667 2.964 I 4,44 

b) 536 2.448 I 4,56 

Saarland 
a) 161 797,86 1 I 4,95 

b) 127 645,96 1 I 5,08 

Schleswig-Holstein 
a) 387 1.744 ,4,50 

b) 338 1.572 I 4,65 
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VIII. 

Merkblätter 

Die Merkblätter für Untersuchungsgefangene wurden textlim der Neufassung 
der Strafprozeßordnung angepaßt. 

Nordrhein-Westfalen übernimmt die Ubersetzung in das Englische, Pranzö-
sisme und Spanische sowie den Druck. . 

IX. 

Verkehr mit Gefangenen 

Eine Verordnung, die den unerlaubten Verkehr Außenstehender mit Gefange
nen unter Strafe stellt, ist, wie Ministerialrat Dr. Herzog bekanntg;ab, im Ent
wurf fertiggesteUt. 

x. 
Besuch in Oermingen 

An einem Nadunittag konnten die Mitglieder des Aussmusses einen Blick über 
unsere Grenzen tun und die französische Jugendstrafanstalt in Oenningen 
(Elsaß) besichtigen. In der Anstalt, die in alten Kasernenanlagen der Maginot
linie eingerichtet ist, nehmen junge Gefangene aus ganz Frankreich an hand
werklichen Lehrgängen von 6 Monaten teil (Maurer, Gipser, Smlo:sser, Schrei
ner, Elektriker). Bei Bestehen der Abschlußprüfung wird ein neutrales Diplom 
ausgestellt. Das zahlenmäßige Verhältnis des Personals (einsmHeßlim Verwal
tung, Lehrer, Fürsorger) zu den Gefangenen ist etwa 1 : 2. 

Wer die Ubemahme dieses Experiments nam Deutschland wünsd1t, muß fol
gendes berücksimtigen: 

a) die hohen Personalkosten werden in Prankreim größtenlteils aus ei
nem staatlimen Sonderfonds bestritten, der jedem Fraru:osen (auch 
mittleren Alters) eine kostenlose handwerklime Ausbildlung von 8 
Monaten (dazu Tasmengeld und Familienhilfe) finanziert; 

b) die für die Lehrgänge in Betracht kommenden Gefangenen können 
aus den Gefängnissen ganz Frankreichs entspremend ihrer Eignung 
ausgewählt werden. 

Das anschließende Zusammensein mit dem Vollstreckungsrichte:r, dem An
staltsleiter, den Lehrern, Fürsorgern und Werkbeamten bramte relge fachlime 
Unterhaltungen. Zuverlässige Auskünfte über die Rückfallquote und darüber, 
ob die Entlassenen bei dem erlernten Beruf bleiben, waren leider nimt zu er
halten, weil eine Statistik nimt geführt wird. 
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BUCHBESPRECHUNG 

Hans-Joachim Graul. Der Strafvollzugsbau einst und heute. 292 S. mit 142 Abbil
dungen im Text. DüsseJdorf. Werner-Verlag (1965). DM 26. - . 

Im Vorwort umschreibt der Verfasser die Probleme des deutschen Strafvoll
zuges. wie sie sich aus se.iner Gesduchte. die ja ein TeU der allgeme.inen Ge
schichte ist. und aus den gegenwärtigen Zielsetzungen ergeben. Er weiß um 
die Bedeutung einer geeigneten Beamtenschaft Dabei bleiben die Bauwerke. 
in denen Freiheitsentzug erfolgt. eine Gegebenheit. die besondere Beachtung 
verdient Nach Erläuterung d Begriffs .Gefängnis· wird ein Rückblick auf 
die Bntwick.Jung dieser Zwea.bauten bis in die Gegenwart gegeben. Der 
Schwerpunkt der weiteren Ausführungen liegt auf den Vollzugsbauten 
.heule· f Die .ungewöhnliche und großartige Aufgabe. die Umwelt von 
gefangen gehaltenen Menschen zu ordnen und zu gestalten. stellt somit nicht 
nur hohe Anforderungen an das Einfühlungsvermögen. die organisatorische 
Begabung. die schöpferische Phantasie und das Fachwissen des ArdUtekten 
und seiner Berater. sie verpRichtet diese zugleich zu einer großen Verantwor
tung gegenüber dem einzelnen Mitmenschen und dem Staatswesen.· 
Aus dieser Gesinnung heraus wird an zahlreichen Grundrissen bereits er
richteter oder in Entwurfszeidmungen geplanter VoUzugsbauten vor allem 
aus der Bundesrepublik Deutschland und den VeTeinigten Staaten von Nord
amerika dargelegt. auf Grund welcher Ideen und Uberlegungen die Zweck
bauten gerade so und nicht anders entstanden. 
AJs Beispiele der neuesten Anstalstbauten in Deutschland werden (mit Grund
rissen) der Neubau der Untersuchungshaftanstalt Hannover. der Neubau der 
Untersuchungshaftanstalt Stuttgart-Stammheim. der Brweiterungsbau der Straf
anstalt München-Stadelheim. und vor allem Neu-. Erweiterungs- und Um
bauten von Vollzugsanstalten im Lande Nordrhein-Westfalen gekennzeichnet. 
Angaben über die GruncUagen der Raumprogramme und der Strukturplanung. 
dazu bautechnische Einzelheiten runden die Fülle der gebotenen Tatsachen 
ab. DeutUcb wird. daß Vollzugspraktiker und Architekten neue Wege suchen. 
So ist die Arbeit von Graul auch ein Dokument dafür. daß die Probleme von 
Inhalt und Form des Freiheitsentzuges in Fluß geraten sind und ein Architekt 
sich mit Erfolg damit befaßt. 
In unserer .Zeitschrift für Strafvollzug" wurde wiederholt auf die Bedeutung 
der Strafvollzugsbauten verwiesen und auch über fertiggestellte Neubauten. 
wie z. B. LUlgen (in Betrieb genommen 1965). die halboffene Anstalt. das 
Gustsv-Radbruch-Haus Frankfurt sm Main (in Betrieb genommen 1958) und 
die Jugendstrafanstalt Wiesbaden (in Betrieb genommen 1964) berichtet. 

Albert Krebs 
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